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Die Verwaltungsgemeinschaft Obermichelbach-Tuchenbach  Die Verwaltungsgemeinschaft Obermichelbach-Tuchenbach  
mit den Gemeinden Obermichelbach und Tuchenbach wünschen allen mit den Gemeinden Obermichelbach und Tuchenbach wünschen allen 

Bürgerinnen und Bürgern Frohe Ostern und schöne Feiertage.Bürgerinnen und Bürgern Frohe Ostern und schöne Feiertage.
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Anzeige

SERVICELEISTUNGEN

Autohaus Rohringer GmbH | Veitsbronner Straße 14 | 90587 Obermichelbach | Tel: 0911  9 76 76 - 0
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MITSUBISHI SPACE STAR SELECT 1.2

14 %
PREISVORTEIL

ZUM UVP

11.950,-€ (MwSt. ausweisbar)

Kilometer: 20 Km - Erstz. 10.02.22
Leistung: 52 kW (71PS)
Lackierung: Platinum Grau
Kraftstoff: Super E10 Elektro
 5-Gang Schaltgetriebe

Verbauch:
innerorts 5,4l/100 km
außerorts 4,0l/100 km
Kombiniert 4,5l/100 km
CO2 Emission 104,0 g/km
CO2 Effizienz C Bordcomputer

 Klimaanlage
 Lichtsensor
 Radio Pioneer 

 Infotainment-System 
 mit CD und Bluetooth
 DAB Receiver
 Regensensor
 Bordcomputer
 Berganfahrassistent
 ASR (Antriebsschlupfregelung)
 ASC (Traktionskontrolle)
 Heckspoiler 
 6 Airbags
 Kindersitzvorbereitung (ISOFIX)
 5-Jahre Garantie

www.autohaus-rohringer.de

Reparaturen 
aller Fahrzeugmarken

WIR HALTEN SIE MOBIL!TOP TAGESZULASSUNG! 

 Unfallinstandsetzung
  Spezialist für Alfa-Romeo 
Reparaturen

  Reifenmontage / verkauf
  Kundendienst,  
Klimaanlagenwartung

  Bremsprüfstand,  
Auspuffreparaturen

 Glasschäden

  Karosseriearbeiten,  
Lackierarbeiten

 OBD - Diagnose
 Teileverkauf, Tuning
 Autoverleih
 Abschleppdienst

Hauptstraße 51 · 91074 Herzogenaurach
Tel.: 0 91 32 – 47 87 · Öffnungszeiten: Mo – Fr 9 – 18 Uhr, Sa 9 – 13 Uhr

Kostenlose Parkplätze im Hof,
Einfahrt SteggasseP

Bettenreinigung vom Profi
mit neuester Miele Technologie

Denken Sie auch
in Corona-Zeiten
an ein hygienisch
Sauberes Bett!
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Rathaus Obermichelbach (Telefon-Nr. 99 755 - 0 )
Montag 7.30 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr
Dienstag 8.00 – 12.00 Uhr
Mittwoch 8.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag 8.00 – 12.00 Uhr und 15.00 – 18.00 Uhr 
Freitag 8.00 – 12.00 Uhr

Rathaus Tuchenbach (Telefon-Nr. 99 755 - 40 )
Montag 08.00 – 11.00 Uhr 
Dienstag 08.00 – 11.00 Uhr
Mittwoch 15.00 – 19.00 Uhr (vormittags geschlossen)
Donnerstag 08.00 – 11.00 Uhr 

Öffnungszeiten der Verwaltungsgemeinschaft

Einwohnerstatistik

In den zwei Mitgliedsgemeinden waren zum 10.03.2022    
folgende Personen gemeldet: 
(In der Klammer finden Sie zum Vergleich den Vorjahreswert).

Obermichelbach:

Hauptwohnsitz 
Nebenwohnsitz

3300    
123   

(3318)
(115)

insgesamt: 3423 (3433)

Tuchenbach:

Hauptwohnsitz 
Nebenwohnsitz

1419 
32     

(1404)
(35)

insgesamt: 1451 (1439)

VG gesamt:

Hauptwohnsitz 
Nebenwohnsitz

4719 
155    

(4722)
(150)

insgesamt: 4874 (4872)

Müll-Abfuhrtermine

Alle Informationen zu den 
Müll-Abfuhrterminen erhalten 
Sie  auch unter der Abfall-App 
des Landkreises Fürth.

Abfuhrtermine für die Gelbe Tonne

Im April finden die Abholungen der Gelben Tonne in Obermi-
chelbach und Tuchenbach zu folgenden Terminen statt:

04.04. und 19.04.

Bitte stellen Sie den Behälter bereits am Abend vor den betref-
fenden Tagen bereit! Die Wagen kommen ab 6.30 h.

Abfuhrtermine für die Papier-Wertstoff-Sammeltonne 
Im April finden die Leerung der Papier-Wertstoff-Sammelton-
ne in Obermichelbach und Tuchenbach zu folgenden Terminen 
statt:

01.04. und 29.04.

Bitte stellen Sie die Behältnisse bereits am Abend vor den be-
treffenden Tagen bereit! Die Wagen kommen ab 6.30 h.

Änderung der Abfuhrtermine bei der Bio- und Restmülltonne
Wegen der Osterfeiertage ändern sich die Abfuhrtermine bei 
den Bio- und Restmülltonnen.

Obermichelbach:  
Biotonne am Mittwoch, den 20.04. (statt Dienstag, 19.04.).
Restmülltonne am Donnerstag, den 21.04. (statt Dienstag, 
19.04.)
Tuchenbach: 
Biotonne und Restmülltonne am Donnerstag, den 21.04. 
(statt Mittwoch, 20.04.)

Entsorgung von Haushaltsgeräten

Die nächsten Abholungen von Elektrogroßgeräten wie Kühl- 
und Gefriergeräten, Geschirrspülern, Elektroherden, Wasch-
maschinen, Wäscheschleudern und Wäschetrocknern finden 
am 05.04. und 19.04.2022 statt.
Wer entsprechende Geräte abholen lassen möchte, muss diese 
jeweils bis 3 Werktage, spätestens aber bis Donnerstag vor den 
genannten Terminen beim Landratsamt Fürth, Sachgebiet Ab-
fallwirtschaft, Tel. 0911/9773-1434, -1435, -1436 anmelden.

Termine und Zahlen

Für den Inhalt verantwortlich:  
VG-Gemeinschaftsvorsitzender Bernd Zimmermann

Dienstgebäude: Vacher Str. 25,
90587 Obermichelbach,  

Tel. 0911/99 7 55-0
Redaktionsschluss für die Ausgabe  

Mai 2022 ist der 10. April 2022
Für Fragen wenden Sie sich an Frau Ernst,

Tel. 0911/99 7 55-55
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Amtliches aus der Verwaltungsgemeinschaft

Information des Bayerischen Landesamtes 
für Steuern

Grundsteuerreform - Die neue Grundsteuer in Bayern
Neuregelung der Grundsteuer

Für die Städte und Gemeinden ist die Grundsteuer eine der 
wichtigsten Einnahmequellen. Sie fließt in die Finanzierung 
der Infrastruktur, zum Beispiel in den Bau von Straßen und 
dient der Finanzierung von Schulen und Kitas. Sie hat Bedeu-
tung für jeden von uns. 
Das Bundesverfassungsgericht hat die bisherigen gesetzlichen 
Regelungen zur Bewertung von Grundstücken für Zwecke der 
Grundsteuer im Jahr 2018 für verfassungswidrig erklärt. Der 
Bayerische Landtag hat am 23. November 2021 zur Neurege-
lung der Grundsteuer ein eigenes Landesgrundsteuergesetz 
verabschiedet. 
Von 2025 an spielt der Wert eines Grundstücks bei der Berech-
nung der Grundsteuer in Bayern keine Rolle mehr. Die Grund-
steuer wird in Bayern nicht nach dem Wert des Grundstücks, 
sondern nach der Größe der Fläche von Grundstück und Ge-
bäude berechnet.

Wie läuft das Verfahren ab?
Das bisher bekannte, dreistufige Verfahren bleibt weiter erhal-
ten. Eigentümerinnen und Eigentümer haben eine sog. Grund-
steuererklärung abzugeben. Das Finanzamt stellt auf Basis der 
erklärten Angaben den sog. Grundsteuermessbetrag fest und 
übermittelt diesen an die Kommune. Die Eigentümerinnen 
und Eigentümer erhalten über die getroffene Feststellung des 
Finanzamtes einen Bescheid, sog. Grundsteuermessbescheid. 
Der durch das Finanzamt festgestellte Grundsteuermess-
betrag wird dann von der Kommune mit dem sog. Hebesatz 
multipliziert. Den Hebesatz bestimmt jede Kommune selbst. 
Die tatsächlich nach neuem Recht zu zahlende Grundsteuer 
wird den Eigentümerinnen und Eigentümern in Form eines 
Bescheids, sog. Grundsteuerbescheid, von der Kommune mit-
geteilt. Sie ist ab dem Jahr 2025 von den Eigentümerinnen und 
Eigentümern an die Kommune zu bezahlen.

Was bedeutet die Neuregelung für Sie?
Waren Sie am 1. Januar 2022 (Mit-)Eigentümerin bzw. (Mit-)
Eigentümer eines Grundstücks, eines Wohnobjekts oder eines 
Betriebs der Land- und Forstwirtschaft in Bayern? --
Dann aufgepasst:
Um die neue Berechnungsgrundlage für die Grundsteuer fest-
stellen zu können, sind Grundstückseigentümerinnen und 
-eigentümer sowie Inhaberinnen und Inhaber von land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben verpflichtet, eine Grundsteu-
ererklärung abzugeben.
Hierzu werden Sie durch Allgemeinverfügung des Bayerischen 
Landesamt für Steuern im April 2022 öffentlich aufgefordert. 

Für die Erklärung sind die Eigentumsverhältnisse und die tat-
sächlichen baulichen Gegebenheiten am 1. Januar 2022 maß-
geblich, sog. Stichtag.

Was ist zu tun?
Ihre Grundsteuererklärung können Sie in der Zeit vom 1. Juli  
2022 bis spätestens 31. Oktober 2022 bequem und einfach 
elektronisch über das Portal ELSTER - Ihr Online-Finanzamt un-
ter www.elster.de abgeben.
Sofern Sie noch kein Benutzerkonto bei ELSTER haben, können 
Sie sich bereits jetzt registrieren. Bitte beachten Sie, dass die 
Registrierung bis zu zwei Wochen dauern kann. Sollte eine 
elektronische Abgabe der Grundsteuererklärung für Sie nicht 
möglich sein, können Sie diese auch auf Papier einreichen. Die 
Vordrucke hierfür finden Sie ab dem 1. Juli 2022 im Internet 
unter www.grundsteuer.bayern.de, in Ihrem Finanzamt oder 
in Ihrer Gemeinde.

Bitte halten Sie die Abgabefrist ein.

Sie sind steuerlich beraten? 
Selbstverständlich kann die Grundsteuererklärung auch durch 
Ihre steuerliche Vertretung erfolgen.

Sie haben Eigentum in anderen Bundesländern?
Für Grundvermögen sowie Betriebe der Land- und Forstwirt-
schaft in anderen Bundesländern gelten andere Regelungen 
für die Erklärungsabgabe als in Bayern. Informationen stehen 
unter www.grundsteuerreform.de zur Verfügung.

Sie benötigen weitere Informationen oder Unterstützung? 
Weitere Informationen und Videos, die Sie beim Erstellen der 
Grundsteuererklärung unterstützen sowie die wichtigsten 
Fragen rund um die Grundsteuer in Bayern finden Sie online 
unter www.grundsteuer.bayern.de
Bei Fragen zur Abgabe der Grundsteuererklärung ist die Baye-
rische Steuerverwaltung in der Zeit von Montag bis Donners-
tag von 08:00 – 18:00 Uhr und Freitag von 08:00 – 16:00 Uhr 
auch telefonisch für Sie erreichbar: 089 – 30 70 00 77
In Bayern gilt es, rund 6,3 Mio. Feststellungen zu treffen – auf-
grund der Menge der zu bearbeitenden Grundsteuererklärun-
gen sehen Sie bitte von Rückfragen zum Bearbeitungsstand 
Ihrer Grundsteuererklärung ab.

Hängen die Grundsteuerreform und der Zensus 2022 zusam-
men? 
Das Bayerische Landesamt für Statistik führt in 2022 einen 
Zensus mit einer Gebäude- und Wohnungszählung durch. Die 
Grundsteuerreform und der Zensus sind voneinander unab-
hängig. Weitere Informationen zum Zensus finden Sie unter 
www.statistik.bayern.de/statistik/zensus.
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Mikrozensus
 

Größte jährliche Haushaltsbefragung „Mikrozensus 2022“ 
startet  – 60 000 Haushalte in Bayern werden befragt

Interviewerinnen und Interviewer des Bayerischen Landes-
amts für Statistik bitten Bürgerinnen und Bürger um Auskunft.
Der Mikrozensus ist die größte jährliche Haushaltsbefragung 
in Deutschland. Seit mehr als 60 Jahren befragen die Statis-
tischen Ämter im gesamten Bundesgebiet jährlich etwa ein 
Prozent der Bevölkerung. Nach Angaben des Bayerischen Lan-
desamts für Statistik in Fürth sind das rund 60 000 Haushalte 
im Freistaat. Sie werden im Verlauf des Jahres von geschulten 
Interviewerinnen und Interviewern zu ihrer wirtschaftlichen 
und sozialen Lage befragt. Für den überwiegenden Teil der 
Fragen besteht nach dem Mikrozensusgesetz eine Auskunfts-
pflicht. Die gewonnenen Daten sind eine wichtige Planungs- 
und Entscheidungshilfe für Politik, Gesellschaft, Wirtschaft 
und Wissenschaft.
Im Jahr 2022 findet im Freistaat - wie im gesamten Bundes-
gebiet - wieder der Mikrozensus statt. Seit 1957 werden da-
für jährlich ein Prozent der Bevölkerung u.a. zu Bildung, Beruf, 
Familie, Haushalt und Einkommen, befragt. In dem jährlich 
wechselnden zusätzlichen inhaltlichen Schwerpunkt steht 
dieses Jahr das „Wohnen“ im Mittelpunkt. 
Der Mikrozensus umfasst gleichzeitig vier Erhebungen. Ers-
tens das eigentliche Mikrozensus-Kernprogramm, dann zwei-
tens die Arbeitskräfteerhebung der Europäischen Union. Es 
folgen als drittes und viertes Element die europäische Ge-
meinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingun-
gen sowie die Befragung der Europäischen Union zur Nutzung 
von Informations- und Kommunikationstechnologien in priva-
ten Haushalten. 
Entsprechend werden die teilnehmenden Haushalte in vier 
Gruppen unterteilt, wobei jede Gruppe ein anderes Fragenpro-
gramm beantwortet. 60 000 zufällig ausgewählte Haushalte 
Bayerns werden befragt Die Befragungen zum Mikrozensus 
2022 finden ganzjährig von Januar bis Dezember statt. In Bay-
ern sind in diesem Jahr rund 60 000 Haushalte zu befragen. 
Hierbei bestimmt ein mathematisches Zufallsverfahren, wel-
che Adressen für die Teilnahme ausgewählt werden. Einmal 
ausgewählt, nehmen die jeweiligen Haushalte in der Regel 
an vier Befragungen innerhalb von maximal vier Jahren teil. 
Diesen Haushalten wird postalisch vor der eigentlichen Befra-
gung ein Brief vom Bayerischen Landesamt für Statistik zuge-
sandt. Darin werden sie über ihre Teilnahme am Mikrozensus 
informiert, verbunden mit einem Terminvorschlag für das te-
lefonische Interview. Für den überwiegenden Teil der Fragen 
besteht nach dem Mikrozensusgesetz eine Auskunftspflicht. 

Befragung liefert Erkenntnisse für faktengestützte Planung 
und Entscheidung Die Ergebnisse des Mikrozensus sind wich-
tige Planungs- und Entscheidungshilfen für Politik, Gesell-
schaft, Wirtschaft und Wissenschaft gleichermaßen. So wird 
beispielsweise für eine bedarfsgerechte Förderung des Woh-
nungsbaus die Information benötigt, in wie vielen Haushal-
ten jeweils eine, zwei oder mehr Personen zusammenleben. 
Zudem entscheiden die erhobenen Daten mit darüber, wieviel 
Geldmittel Deutschland aus den Struktur- und Investitions-
fonds der Europäischen Union erhält. Auch Wissenschaft und 
Forschung, Verbände und Organisationen sowie Journalistin-
nen und Journalisten nutzen regelmäßig die Daten des Mikro-
zensus. Sie werden vom Bayerischen Landesamt für Statistik 
veröffentlicht und stehen damit allen interessierten Bürgerin-
nen und Bürgern zur Verfügung. 

Im Internet finden Sie die Daten bereits abgeschlossener Erhe-
bungen unter: www.statistik.bayern.de/statistik/
gebiet_bevoelkerung/mikrozensus

Information der Deutschen Rentenversicherung

Hilfe für die Steuererklärung
Immer mehr Rentnerinnen und Rentner sind inzwischen ver-
pflichtet, eine Steuererklärung abzugeben, wenn das zu ver-
steuernde Einkommen den jährlichen Grundfreibetrag über-
schreitet. Für Alleinstehende lag dieser 2021 bei 9.744 Euro, 
für Verheiratete bei 19.488 Euro. Darauf weist die Deutsche 
Rentenversicherung Nordbayern hin. 
Darüber hinaus informiert die Rentenversicherung darüber, 
dass auf Wunsch eine kostenlose Bescheinigung ausgestellt 
werden kann, die beim Ausfüllen der Steuervordrucke hilft. Die 
Bescheinigung enthält alle steuerrechtlich relevanten Beträge 
mit Hinweisen, in welchen Zeilen die Werte eingetragen wer-
den können. 
Soweit diese Bescheinigung erstmalig benötigt wird, kann 
sie im Internet unter www.deutsche-rentenversicherung.de/
steuerbescheinigung angefordert werden.  
Durch die Neugestaltung der Steuererklärung und die auto-
matische Datenübertragung von der Rentenversicherung an 
das Finanzamt ist es nicht mehr zwingend erforderlich, die 
Daten in die „Anlage R“ und „Altersvorsorgeaufwand“ einzu-
tragen. Die Eintragung ist jedoch sinnvoll, wenn man die Steu-
ererklärung elektronisch abgibt und sich vorab das mögliche 
Ergebnis ausrechnen lassen möchte. 
Rentenbeziehern, die schon einmal eine Rentenbezugsmittei-
lung bei der Deutschen Rentenversicherung beantragt haben, 
wird die Bescheinigung über die für das Kalenderjahr 2021 ge-
meldeten Daten automatisch zugesandt. Der Versand findet 
zwischen Mitte Januar und Ende Februar statt.
Weitere Auskünfte erteilt die Deutsche Rentenversicherung 
Nordbayern unter der kostenlosen Servicetelefon-Nummer 
0800 1000 4800 oder im Internet unter: www.deutsche- 
rentenversicherung-nordbayern.de
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Haushaltssatzung Zweckverband 
Eltersdorfer Gruppe

Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Wasserversor-
gung der Eltersdorfer Gruppe für das Wirtschaftsjahr 2022 
wurde im Mittelfränkischen Amtsblatt Nr. 4 vom 15. April 
2022 amtlich bekannt gemacht (siehe https://www.regierung.
mittelfranken.bayern.de/service/amtliche_veroeffentlichun-
gen/amtsblatt/index.html)
Der Wirtschaftsplan 2022 liegt bis zur 
nächsten amtlichen Bekanntmachung 
einer Haushaltssatzung in der Geschäfts-
stelle des Zweckverbandes, Äußere Bru-
cker Straße 33, 91052 Erlangen, während 
der allgemeinen Geschäftszeiten öffent-
lich zur Einsicht auf (Ansprechpartner: Ste-
fan Ruppert, Tel. 09131/823-4659).

Schulverband Veitsbronn Geschäftsordnung

Änderung der Geschäftsordnung des Schulverbandes 
Veitsbronn

Die Schulverbandsversammlung hat in der Schulverbandsver-
sammlung vom 01.12.2021 folgende Änderung des § 28 Abs. 1 
der GeSchO beschlossen.

§ 28 Bekanntmachungen
(1) Satzungen des Schulverbandes werden durch Veröffent-
lichung in den Mitteilungsblättern der VG Obermichelbach 
- Tuchenbach, der Gemeinde Puschendorf und im Gemeinde-
blatt Veitsbronn amtlich bekannt gemacht. Die Auslegung der 
Haushaltssatzungen und Haushaltspläne erfolgt im Rathaus 
Veitsbronn. Sonstige nichtamtliche Bekanntmachungen wer-
den in den Mitgliedsgemeinden in ortsüblicher Weise vorge-
nommen.
Marco Kistner
Schulverbandsvorsitzender

Art. 21 GO. Der Schulverband ist Träger der Einrichtung der 
Mittags-, Hausaufgaben- und Ferienbetreuung. 
(2) Die Mittags-, Hausaufgaben- und Ferienbetreuung ist eine 
Kinderbetreuungseinrichtung zur regelmäßigen Betreuung 
von Kindern, deren Angebot sich ausschließlich an Schulkin-
der der Erich Kästner Grundschule Veitsbronn richtet.
(3) Für die Benutzung des Betreuungsangebotes erhebt der 
Schulverband eine Gebühr nach Maßgabe der Gebührensat-
zung.

§ 2 Personal
Der Schulverband stellt im Rahmen der gesetzlichen Bestim-
mungen das für den Betrieb der Mittags-, Hausaufgaben- und 
Ferienbetreuung erforderliche und nicht zwingend fachkundi-
ge Personal zur Verfügung.

§ 3 Aufnahme des Betreuungsangebotes
(1) Die Höchstzahl der aufzunehmenden Schulkinder wird von 
der Verwaltung des Schulverbandes Veitsbronn bestimmt. 
Das Weiterbestehen der „Mittags- und Hausaufgabenbetreu-
ung“ wird überprüft, wenn die Mindestzahl von 12 Schulkin-
dern unterschritten wird. Der Schulverband Veitsbronn behält 
sich das Recht vor, bei Unterschreitung der Mindestzahl die 
Mittags- und Hausaufgaben aufzulösen. 
(2) Die Aufnahme setzt die Anmeldung durch die Erziehungs-
berechtigten in die jeweilige Betreuung voraus. Die Anmel-
denden sind verpflichtet, bei der Anmeldung die erforderli-
chen Angaben zur Person des aufzunehmenden Kindes und 
der Erziehungsberechtigten zu machen. Die Beschäftigungs-
situationen der Erziehungsberechtigten ist auf Wunsch des 
Schulverbandes nachzuweisen (Arbeitgeberbestätigungen). 
(3) Die Aufnahme in die Betreuung erfolgt nach Maßgabe der 
verfügbaren Plätze. Die verfügbaren Plätze richten sich nach 
räumlichen und personellen Gegebenheiten. Sind nicht genü-
gend Plätze verfügbar, wird eine Auswahl mittels eines Punk-
tesystems getroffen. 

Das Punktesystem umfasst folgende Grundlagen:
a) Zeitpunkt der Anmeldung für einen Betreuungsplatz
b) Erziehungsstatus des Erziehungsberechtigten
c) Liegt für das angemeldete Kind eine Notlage vor
d) Ist bereits ein Geschwisterkind in der Betreuung
(4) Dem Schulverband steht es frei in Einzelfällen befristete 
Aufnahmen in die Einrichtung zu vereinbaren.
(5) Ein Anspruch auf eine unbefristete Aufnahme auf die Be-
treuung besteht nicht.
(6) Kommt ein Kind nicht zum angemeldeten Termin und wird 
es nicht schriftlich entschuldigt, wird der Platz im nächsten 
Monat nach Maßgabe des Absatzes 7 anderweitig vergeben. 
Die Gebührenpflicht bleibt hiervon unberührt. 
(7) Nicht aufgenommene Kinder werden auf einer Vormerkliste 
eingetragen. Bei freiwerdenden Plätzen erfolgt die Reihenfolge 
ihrer Aufnahme anhand des Punktesystems unter Absatz 3.

Schulverband Veitsbronn Satzung

Schulverband V e i t s b r o n n Satzung für Einrichtung der 
Benutzung des Betreuungsangebotes „Mittags-, Hausaufga-
ben- und Ferienbetreuung“ des Schulverbandes Veitsbronn 
vom 10.01.2022
Der Schulverband Veitsbronn erlässt auf Grund der Art. 23 und 
24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
- GO - für die Einrichtung einer „Mittags-, Hausaufgaben- und 
Ferienbetreuung“ in der Erich Kästner Grundschule in Veits-
bronn folgende 

Satzung
§ 1 Gegenstand des Betreuungsangebotes
(1) Der Schulverband betreibt die Mittags-, Hausaufgaben- 
und Ferienbetreuung als öffentliche Einrichtung im Sinne des 
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§ 4 Öffnungszeiten der Mittags- und Hausaufgabenbetreuung 
(1) Die Mittags- und Hausaufgabenbetreuung hat während 
des allgemeinen Schulbetriebes an folgenden Tagen geöffnet:
Montag bis Freitag jeweils von 11:30 Uhr bis 16:00 Uhr
(2) Während der Feiertage hat die Mittags- und Hausaufga-
benbetreuung geschlossen.

§ 5 Abmeldung, Ausscheiden in der Mittags - und Hausaufga-
benbetreuung
(1) Das Ausscheiden aus der Mittags- und Hausaufgabenbe-
treuung erfolgt durch schriftliche Abmeldung seitens der Er-
ziehungsberechtigten jeweils bis spätestens vier Wochen zum 
Quartalsende (31.12./ 31.03./ 30.06.). 
(2) Die Abmeldung ist während des Schuljahres nur aus wich-
tigem Grund (z. B. Umzug) zum Monatsende unter Einhaltung 
einer Frist von zwei Wochen möglich. 

§ 6 Ausschluss 
(1) Ein Kind kann vom weiteren Besuch der Betreuung ausge-
schlossen werden, wenn 
a) es innerhalb von drei Monaten insgesamt über zwei Wo-
chen unentschuldigt gefehlt hat,
b) es wiederholt nicht pünktlich gebracht oder abgeholt wurde, 
c) erkennbar ist, dass die Erziehungsberechtigten an einem re-
gelmäßigen Besuch ihres Kindes nicht interessiert sind,
d) das Kind nur geringe Anwesenheitszeiten vorweisen kann,
e) das Kind durch fortgesetztes Stören die Gemeinschaft oder 
einzelne Kinder nachhaltig gefährdet oder auf Grund schwe-
rer Verhaltensstörungen eine heilpädagogische Förderung an-
gezeigt erscheint, 
f) die Erziehungsberechtigten ihren Zahlungsverpflichtungen 
trotz Mahnung innerhalb der Mahnfrist nicht nachgekommen 
sind, 
g) die Erziehungsberechtigten ihren Mitteilungspflichten 
nicht ausreichend nachkommen und falsche Angaben zum 
Kind und zu ihrer Person machen. Vor dem Ausschluss sind die 
Erziehungsberechtigten des Kindes zu hören.

§ 7 Krankheit, Anzeige 
(1) Kinder, die erkrankt sind, dürfen die Betreuung während 
der Dauer der Erkrankung nicht besuchen. 
(2) Das Personal der Betreuung ist grundsätzlich über jegliche 
Erkrankung, insbesondere bei einer ansteckenden Krankheit 
gemäß § 34 JfSG, unverzüglich zu benachrichtigen; es kann 
verlangt werden, dass die Genesung durch Bescheinigung des 
behandelnden Arztes oder des Gesundheitsamtes nachgewie-
sen wird. 
(3) Absatz 2 gilt entsprechend, wenn ein Mitglied der Wohn-
gemeinschaft des Kindes an einer ansteckenden Krankheit 
leidet.
(4) Erkrankungen sind dem Personal der Betreuung unver-
züglich unter Angabe des Krankheitsgrundes mitzuteilen; die 
voraussichtliche Dauer der Erkrankung soll angegeben wer-
den. Ein gegenseitiger Informationsaustausch zwischen der 
Betreuungseinrichtung und der Grundschule erfolgt in diesen 
Sachverhalten nicht. 

§ 8 Mitarbeit der Personensorgeberechtigten, Sprechzeit
(1) Elterngespräche finden nach Vereinbarung mit dem Be-
treuungspersonal statt. 
(2) Eine wirkungsvolle Betreuungsarbeit hängt entscheidend 
von der verständnisvollen Mitarbeit und Mitwirkung der Erzie-
hungsberechtigten ab.

§ 9 Betreuung auf dem Wege
Die Erziehungsberechtigten haben für die Betreuung der Kin-
der auf dem Weg zur und von der Betreuungseinrichtung zu 
sorgen. Sie haben schriftlich zu erklären, ob ihr Kind allein 
nach Hause gehen darf. Solange eine solche Erklärung nicht 
vorliegt, muss das Kind persönlich abgeholt werden, und zwar 
vor Ende der Öffnungszeiten. 

§ 10 Unfallversicherungsschutz 
Kinder in der Betreuungseinrichtung sind bei Unfällen auf 
dem direkten Weg zur oder von der Einrichtung, während des 
Aufenthalts in der Einrichtung und während Veranstaltungen 
der Einrichtung im gesetzlichen Rahmen unfallversichert. Die 
Erziehungsberechtigten haben Unfälle auf dem Weg unver-
züglich zu melden.

§ 11 Haftung
(1) Der Schulverband haftet für Schäden, die im Zusammen-
hang mit dem Betrieb des Betreuungsangebotes entstehen, 
nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. 
(2) Unbeschadet von Absatz 1 haftet der Schulverband für 
Schäden, die sich aus der Benutzung des jeweiligen Betreu-
ungsangebotes ergeben, nur dann, wenn einer Person, deren 
sich dem Schulverband zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen 
bedient, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Insbe-
sondere haftet der Schulverband nicht für Schäden, die Benut-
zern durch Dritte zugefügt werden. 

§ 12 Ferienbetreuung
(1) Während der Herbst-, Faschings-, Oster-, Pfingst- sowie den 
Sommerferien bietet die Mittags- und Hausaufgabenbetreu-
ung bei ausreichender Teilnahme eine Ferienbetreuung an. 
(2) Die Ferienbetreuung erfolgt ganztags von 8:00 Uhr bis 
16.00 Uhr und kann nur wöchentlich gebucht werden. 
(3) Die Anmeldung zur Ferienbetreuung hat rechtzeitig und 
schriftlich zu erfolgen. Die Aufnahme in die Ferienbetreuung 
erfolgt analog § 3.
(4) Die Ferienbetreuung kann grundsätzlich nur bei mind. 5 
Kindern stattfinden. Bei geringerem Bedarf erfolgt die Umlage 
der Kosten von mindestens 5 Kindern auf die Teilnehmenden. 
D. h., dass sich der jeweilige Betrag entsprechend erhöht. Die 
Eltern werden grundsätzlich vorher telefonisch oder schriftlich 
von der Ferienbetreuung über den Mehraufwand informiert.
(5) Bei nicht in der vorgegebenen Frist eingegangenen Anmel-
dungen zur Ferienbetreuung kann bei noch verfügbaren Plät-
zen eine Nachmeldung erfolgen. Für die Nachmeldung wird 
zuzüglich der Gebühr eine Nachmeldegebühr von 10,00 €  
verlangt. 
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(6) Das Ausscheiden aus der Ferienbetreuung erfolgt durch 
schriftliche Abmeldung seitens der Erziehungsberechtigten.
(7) Die Stornierung einer Ferienbetreuungsbuchung ist grund-
sätzlich bis spätestens zum vierten Montag vor Beginn der 
gebuchten Betreuung mit einer Stornierungsgebühr in der 
Höhe von 10,00 € möglich. Die Stornierung der Betreuung hat 
schriftlich zu erfolgen. Maßgeblich ist der Zeitpunkt des Ein-
gangs. Erfolgt eine schriftliche Absage nicht oder nicht recht-
zeitig, wird die Gebühr in voller Höhe erhoben. 

§ 13 Geltungsbereich
Die §§ 6 bis 11 gelten für das gesamte Betreuungsangebot des 
Schulverbandes.

§ 14 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt zum 1. September 2022 in Kraft. Gleichzei-
tig tritt die Satzung für die Mittags-, Hausaufgaben- und Feri-
enbetreuung des Schulverbandes Veitsbronn vom 01.09.2021 
außer Kraft. Veitsbronn, den 10.01.2022

Schulverband Veitsbronn
Marco Kistner
Schulverbandsvorsitzender

Schulverband Veitsbronn

Erneuerung der Grundschulhomepage
Eine Neugestaltung erfahren hat die Homepage der Erich 
Kästner Grundschule Veitsbronn.
Nachdem in der Schulverbandsversammlung einer Erneue-
rung der Schulhomepage von den Mitgliedern der Schulver-
bandsversammlung zugestimmt wurde, ging die neue Home-
page der Grundschule zum 01.02.2022 auf 
www.gs-veitsbronn.de online. 
Der Auftritt der Schulhomepage ist ein wichtiger Bestandteil 
im Schulleben. Durch die Schulhomepage erlangen die Eltern 
schnell wichtige und sinnvolle Informationen aus erster Hand. 
Vor allem in der Corona Zeit ist es sehr wichtig bei den ständig 
wechselnden Schulhausregelungen immer auf dem neuesten 
Stand zu bleiben. Damit ist insbesondere der in Corona-Zeiten 
wichtige Informationsfluss sichergestellt. 
Die Kosten für die Erneuerung belaufen sich auf knapp  
4.000 EUR. 
Wir danken allen mitwirkenden Personen für ihre Mithilfe und 
das eingebrachte Engagement. Besonders herauszuheben ist 
das Engagement des Elternbeirates. 

Marco Kistner 
Schulverbandsvorsitzender

Bund Naturschutz

Naturnah gärtnern heißt die Devise! 
Auch – oder manchmal gerade dann – wenn ein Garten nicht 
perfekt für das Auge ist, bietet er Lebensraum für Flora und 
Fauna: 
In den Stängeln der im Herbst verblühten Stauden können In-
sekten ihr Winterquartier beziehen, weswegen sie am besten 
bis zur warmen Frühlingssaison stehenbleiben. 

Dezent blühende Kräuter wie Thymian und Blumen mit unge-
füllten Blüten ernähren Bienen und andere Insekten. Ein Tot-

holzhaufen stellt Unterschlupf und Lebensraum für zahlreiche 
Tierarten dar. 
Der zur Blumenwiese umgebaute Rasen sieht vielleicht nach 
dem – seltenen – Mähen etwas zerrupft aus, dafür regt sich in 
der Wiese viel mehr Leben. 
Und selbstverständlich greift in so einem Garten niemand zur 
Giftspritze, wenn Blattläuse sich breitmachen. 

Wenn auch Sie mit einem solchen Zaunschild Ihre Überzeu-
gung kundtun wollen, dann melden Sie sich gerne bei BUND 
Naturschutz Kreis-Geschäftsstelle unter Tel. 09103 1894 oder 
e-mail: bnfueland@gmx.de.
Die Alu-Verbund Schilder in Größe A4 werden mitsamt Info-
material gegen Spende abgegeben.

Redaktionsschluss  
für die Ausgabe  

Mai ist der  
10. April 2022
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Ukraine – Aktuelle Informationen des Landratsamtes Fürth 

 
Der Krieg in der Ukraine beschäftigt die Bevölkerung in ganz Europa. Hier finden Sie 
Informationen des Landratsamtes Fürth - auch zu Hilfsmöglichkeiten. 

Тимчасова регестрація 
Ласкаво просимо у Федеративній Республіці Німеччини в районі міста Фюрт 
(Landkreis Fürth). Ми хочемо зробити все, щоб Bи себе в нашій країні почували в 
безпеці. Ми просимо Вас тут лише зареєструватись в тому випадку, якщо Ви 
вже маєте місце проживання в районі Фюрта (Landkreis Fürth). 
Співробітники районної адміністрації зв’яжуться з Вами через декілька днів. 
Якщо Ви не маєте намір залишитись на проживання в районі Фюрта 
(Landkreis Fürth), просимо Вас тут не реєструватись. 

Registrierung von aufgenommenen Menschen aus der Ukraine: 
Hier finden Sie ein Formular zur vorläufigen Registrierung von Menschen aus der 
Ukraine. / Here is a form for temporary registration of people from Ukraine. / Вот 
форма для временной регистрации людей из Украины. 
 

FAQs für Geflüchtete (Deutsch) 

Питання, що часто задаються – для біженців з Україниfür 
(Ukrainisch) 

Часто задаваемые вопросы для беженцев из Украины (Russisch) 
 

Wer Ukraine-Flüchtlingen helfen möchte kann sich auf der Seite des Landratsamtes Fürth 
unter https://www.landkreis-fuerth.de/ukraine.html informieren. 

Ich möchte helfen - was kann ich tun? 

• Sie möchten eine Unterkunft anbieten? 
• Sie haben bereits Geflüchtete aufgenommen 
• Finanzielle Unterstützung/ Spendenkonto 
• Sie möchten Sachspenden abgeben? 
• Sie möchten sich ehrenamtlich engagieren? 
• Sie möchten mit Ihrem Unternehmen unterstützen? 
• Sie möchten Informationen zum Thema Arbeit haben? 
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Redaktionsschluss  für die Ausgabe  
Mai ist der  10. April 2022
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Kirchen und Diakonie

Das evangelische Pfarramt Veitsbronn-Obermichelbach
mit der Geschäftsstelle der KiTas

sucht eine Sekretärin (m/w/d) mit 12 Stunden
ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt

(4 Stunden Tätigkeiten für das Pfarramt, 8 Stunden KiTA-Ge-
schäftsstelle)

Ihre Aufgaben:
•   Bearbeitung und Weiterleitung von Anliegen der Menschen 

aus der Gemeinde oder der Mitarbeitenden
•   Bearbeitung der Post und des E-Mail-Verkehrs
•   Führung der Pfarramtskasse
•   Organisatorische Vorbereitung von Gottesdiensten, Kasua-

lien und Gemeindeveranstaltungen
•   Allgemeine Verwaltungstätigkeiten
•   Umgang mit dem elektronischen Meldewesen, dem kirch-

lichen Buchungsprogramm, der kirchlichen Terminverwal-
tung, sowie den kirchlichen bzw. staatlichen KiTa-Program-
men

•   Bearbeitung von Personalmeldungen und KiTa-Verträgen
•   Einholen von Angeboten

Ihr Profil:
•   Freude am Kontakt mit Menschen
•   Sicheres, freundliches Auftreten
•   Gute Fähigkeiten im Umgang mit den gängigen Office- 

Anwendungen (MS-Office, E-Mail-Programme) und offen 
für die Einarbeitung in kirchenspezifische Anwenderpro-
gramme (die Teilnahme an spezifischen Weiterbildungen 
für Pfarramtssekretärinnen wird von der Gemeinde finan-
ziert)

•   Vertrauenswürdigkeit, Genauigkeit
•   Zugehörigkeit zur Evangelischen Kirche oder einer christli-

chen Gemeinschaft, die Mitglied der AcK ist

Unser Angebot:
•   Abwechslungsreicher und kommunikativer Tätigkeitsbe-

reich
•   Sehr gutes Arbeitsklima
•   Gehalt nach dem kirchlichen Tarif TV-L
•   Arbeitszeit: 12 Stunden / Woche;  

Bürozeiten nach Absprache

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 07.04.2022.

Ihre Unterlagen schicken Sie bitte an das Pfarramt, entwe-
der per Mail (pfarramt.veitsbronn@elkb.de) oder postalisch:  
Ev.-Luth. Pfarramt Veitsbronn-Obermichelbach, Obermichel-
bacher Str. 5, 90587 Veitsbronn

Heilig-Geist-Kirche  
und Gemeinde Obermichelbach
Ev.-Luth. Pfarramt 
Veitsbronn-Obermichelbach
Obermichelbacher Str. 5, 
90587 Veitsbronn
Öffnungszeiten: Montag und Freitag, 8 bis 11 Uhr, 
Donnerstag, 14 bis 18 Uhr
Pfarramt Veitsbronn und Pfr. Johannes Meisinger
Tel.: 97794030, E-Mail: pfarramt.veitsbronn@elkb.de

Obermichelbach/Tuchenbach:
Pfrin. Ulrike Weeger
Tel.: 762849, E-Mail: ulrike.weeger@elkb.de

Derzeit können Gottesdienste in der evangelischen Kirchen-
gemeinde nur unter besonderen Auflagen gefeiert werden. 
Weitere Auskunft erhalten Sie im Pfarramt oder auf unserer 
Homepage www.evang.obermichelbach.net

Gottesdienste der Evang. Kirchengemeinde im April  
(unter Vorbehalt)

Nachrichten aus der Evangelischen KircheEvangelische Kirche sucht Sekretärin

Datum/Ort/Zeit Veranstaltung
So 3.4. V 09.00 Gottesdienst  

mit Abendmahl
Vikarin 
Ramsch

So 3.4. O 10.15 Gottesdienst Vikarin 
Ramsch

Mi 6.4. V 19.00 Friedensgebet Gem.-Ref. 
Jan Niedrig

So 10.4. V 09.00 Gottesdienst Pfr. 
Meisinger

So 10.4. O 10.15 Gottesdienst Pfr. 
Meisinger

Mo 11.4. V 19.00 Passionsandacht Gem.-Ref. 
Jan Niedrig

Di 12.4. T 19.00 Passionsandacht Diakon 
Landes

Mi 13.4. O 19.00 Passionsandacht Pfrin. 
Weeger

Do 14.4. O 19.00 Passionsandacht  
mit Abendmahl

Pfr. 
Meisinger

Fr 15.4. V 09.00 Karfreitagsgottesdienst 
mit Abendmahl 

Pfr. 
Meisinger

Fr 15.4. T 10.15 Karfreitagsgottesdienst 
mit Abendmahl 

Pfr. 
Meisinger

Fr 15.4. O 10.15 Karfreitagsgottesdienst 
mit Abendmahl 

Pfrin. 
Weeger

So 17.4. O 05.30 Osternachtsfeier  
mit Taufen 

Pfrin. 
Weeger/
Team

So 17.4. T 10.15 Ostergottesdienst  
mit Abendmahl

Vikarin 
Ramsch
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Nachrichten aus der Katholischen Kirche

Heilig Geist Kirche 
Veitsbronn

Gottesdienste im April
Fr. 01.04. 

VEKirche 08:30  Rosenkranz 
VEKirche 09:00  Hl. Messe 
Sa. 02.04. 

VEKirche 18:00  Vorabendmesse
So. 03.04. 5. Fastensonntag

VEKirche 10:30  Hl. Messe
Di. 05.04. 

VEKirche 17:00  Gebetsstunde 
VEKirche 18:00   Requiem für Verstorbene des  

vergangenen Monats 
Fr. 08.04. 

VEKirche 08:30  Rosenkranz 
VEKirche 09:00  Hl. Messe 
Sa. 09.04. 

VEKirche 18:00  Vorabendmesse 
So. 10.04. Palmsonntag

VEKirche 10:30  Hl. Messe mit Palmprozession 
  20:00   Theologisches Gespräch „Christsein 

in Umbruchzeiten“ 
Di. 12.04. 

VEKirche 17:00  Gebetsstunde 
VEKirche 18:00  Hl. Messe 
Do. 14.04. Gründonnerstag

VEKirche 19:00  Hl. Messe 
Fr. 15.04. Karfreitag

VEKirche 15:00  Feier vom Leiden und Sterben Christi 
So. 17.04.  Hochfest der Auferstehung des Herrn,  

Ostersonntag

VEKirche 05:30  Auferstehungsfeier 
VEKirche 10:30  Hl. Messe 
Mo. 18.04. Ostermontag

VEKirche 10:30  Hl. Messe
Fr. 22.04. 

VEKirche 08:30  Rosenkranz 
VEKirche 09:00  Hl. Messe 
Sa. 23.04. 

VEKirche 18:00  Vorabendmesse 
So. 24.04. 2. Sonntag der Osterzeit 

VEKirche 10:30  Hl. Messe
Di. 26.04. 

VEKirche 17:00  Gebetsstunde 
VEKirche 18:00  Hl. Messe  
Fr. 29.04. 

VEKirche 08:30  Rosenkranz 
VEKirche 09:00  Hl. Messe 
Sa. 30.04. 

VEKirche 18:00  Vorabendmesse für die Gemeinde 

Datum/Ort/Zeit Veranstaltung
So 17.4. V 10.15 Voraus. Einweihungs-

gottesdienst anlässlich 
Kirchenrenovierung mit 
anschließendem  
Empfang 
Evang. Kirche St. Veit

Pfr.  
Meisinger

Mo 18.4. O 10.15 Familiengottesdienst 
mit Tauferinnerung und 
Taufen 

Pfrin. 
Weeger

Mo 18.4. V 10.30 Familiengottesdienst 
mit Tauferinnerung  
und Taufen 
Wiese am  
Gemeindehaus

Pfr. 
Meisinger/
Team

So 24.4. O 10.15 Gottesdienst Lektor Seitz

HINWEIS: Am Sa, 23.4. (V) und Sa, 30.4. (O) finden die 
Beichtgottesdienste zur Konfirmation statt. Am So, 
24.4. (V) finden mehrere Konfirmationsgottesdienste 
statt (kein normaler Sonntagsgottesdienst in Veitsbronn!). 
Wir bitten, unsere Jugendlichen im Gebet zu begleiten.

O=Obermichelbach, T=Tuchenbach, V=Veitsbronn 
Alle weiteren Termine entnehmen Sie bitte dem Gemeinde-
brief bzw. der Homepage.

Anzeige

• Pflege von Gärten und Firmenanlagen 
 (Ganzjahrespflege)
• Neuanlagen und Umgestaltung 
 von Gärten und Firmenanlagen
• Gießen von Bäumen und Pflanzungen 
 auch für Firmen und Kommunen 
• Erdarbeiten, Pflasterarbeiten
• Baum- Gehölz- und Heckenschnitt
• Pflanzen sowie Pflanzungen
• Rasenneuanlage und Rasenpflege

Werner Weiß
Garten – und Landschaftsbau

Herzogenauracher Str. 7 
90587 Tuchenbach

0175 - 57 13 65 4
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Sonntag,  10. April 2022, 19 Uhr:
Christsein in Umbruchszeiten: Gedanken
Wir hören etwa drei Predigtimpulse / Ansprachen ( je rund 
10 Minuten) von haupt- oder ehrenamtlich engagierten 
Christen in Veitsbronn zu dem Thema. Daran schließt sich 
eine Diskussion an.
Herzliche Einladung!

Diakonieverein Veitsbronn-
Tuchenbach-Obermichelbach e.V.   

Vorstand: Pfarrer Meisinger, G. Schramm
Geschäftsführung: Diakon G. Landes  
Büro: Frau Elena Kulik

Montag, Mittwoch, Freitag:  10:00 – 12:00 Uhr
+ nach Vereinbarung
Waldstr. 2 f, 90587 Siegelsdorf
Tel.: 0911/801 99-235; Fax: -237
Emailadresse info@diakonieverein-veitsbronn.de
Homepage: www.diakonieverein-veitsbronn.de

Herzliche Einladung zum Ausflug mit dem Diakonieverein:
Gerne als Gutschein zum Verschenken!
Besinnlicher Tagesausflug zum Geistlichen Zentrum  
Schwanberg  und dem Kloster Münsterschwarzach
am Donnerstag, 9. Juni

Besinnlicher Tagesausflug zum Geistlichen Zentrum  
Schwanberg und dem Kloster Münsterschwarzach

Donnerstag, 09. Juni 2022
 

Schwanberg                                          Kloster Münsterschwarzach

Andacht im Geistlichen Zentrum Schwanberg e.V. und  
Führung durch den Schlosspark

Wir beginnen unseren Besuch des Geistlichen Zentrum 
Schwanberg e.V. mit einer Andacht. Anschließend erkunden 

wir mit Schwester Dorothea den Schlosspark und genießen 
die schöne Aussicht. Der Schlosspark Schwanberg bezaubert 
die Besucher zu jeder Jahreszeit. Ein Spaziergang durch den 
acht Hektar großen Park ist ein Ausflug in die Geschichte der 
Gartenkunst, denn die Stilmittel und Gestaltungsauffassun-
gen der zwanziger Jahre sind hier stimmungsvoll inszeniert.
Mittagessen im Restaurant Löwenhof in Rödelsee 
(Essen übernimmt jeder selbst) 

Führung im Kloster Münsterschwarzach

Schon aus der Ferne ragen die vier Türme der Abtei Münster-
schwarzach am Horizont auf. Symbolhaft stehen sie für die tie-
fe Verbindung zwischen den Mönchen der Benediktinerabtei 
und der Region. Seit über 1.200 Jahren leben und arbeiten hier 
Benediktiner. Am Anfang der Führung wird ein halbstündiger 
Klosterfilm gezeigt, bei dem Sie auch Einblicke in den Alltag 
der Abtei bekommen. Nach der Führung ist das eigenständige 
Erkunden des Klostergeländes möglich. Stöbern Sie im großen 
Angebot der Buchhandlung „Buch und Kunst im Klosterhof“, 
entdecken Sie die vielseitigen Produkte im Fair-Handel und 
zum Abschluss unseres Besuchs können Sie sich noch in der  
Klosterbäckerei und Klostermetzgerei versorgen.

Abfahrt:   9:00 Uhr Veitsbronn Dorfplatz (Rückkehr ca. 18Uhr), 
9:10 Uhr Tuchenbach Rathaus, 9:20 Uhr Obermichelbach  
ehemaliges Sparkassengebäude

Preis: 25.- pro Person (Busfahrt + Führung)
Leitung: Diakon Landes/ Fr. Gebhardt-Hughes 

Anmeldung:
Büro des Diakonievereins, Tel. 0911/801 99-235
Ev. Pfarramt Veitsbronn 0911/9779-4030 Gemeindediakonie-
verein Veitsbronn/Obermichelbach/Tuchenbach, Waldstr. 2f, 
Siegelsdorf

Anzeige

������������������������

Robert-Schuman-Str. 4
91325 Adelsdorf

info@albert-rohrreinigung.de
www.albert-rohrreinigung.de

0 91 95 / 84 75

∙ 24-Stunden-Notdienst
∙ Rohrreinigung
∙ Schacht- und Kanalsanierung
∙ Kamera-Analyse
∙ Dichtigkeitsprüfung
∙ Hochdruckspülung ∙ Rattenbekämpfung (Kanal)

Wir informieren

Sie  gerne …

 Überprüfungspflicht
der Grundstücksentwässerung 

in Obermichelbach?
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Amtliches aus Obermichelbach

Verabschiedung der Gemeinderätinnen 
Sabine Bohn und Stefanie Bauer

In der Gemeinderatssitzung am 07.03.2022 wurden die Ge-
meinderätinnen Sabine Bohn und Stefanie Bauer offiziell 
verabschiedet. Frau Bohn hat dem Gemeinderat von Januar 
2012 bis April 2021 angehört und wurde in dieser Sitzung 
nachträglich verabschiedet. Frau Stefanie Bauer hat dem Ge-
meinderat von Mai 2014 bis Februar 2022 angehört. Bürger-
meister Zimmermann bedauerte das Ausscheiden der beiden 
Gemeinderätinnen und bedankte sich für die konstruktive 
Zusammenarbeit. Ausdrücklich möchte er das große Engage-
ment erwähnen mit dem sich beide eingebracht und so zur 
Entscheidungsfindung im Gemeinderat beigetragen haben.
Beiden wurde eine Urkunde und ein kleines Geschenk über-
reicht.

 

Vereidigung zum Gemeinderat

Ebenfalls in der Sitzung vom 07.03.2022 wurde Herr Bernd 
Mühlhäußer zum Gemeinderat vereidigt. Durch das Ausschei-
den von Frau Stefanie Bauer ist Herr Mühlhäußer als Listen-
nachfolger nachgerückt. Herr Zimmermann nahm die Vereidi-
gung vor und begrüßte ihn in seinem neuen Amt.
Für seine künftigen Entscheidungen wünschte er ihm viel  
Erfolg.

Auszug aus dem Protokoll der 
Gemeinderatssitzung vom 07.02.2022

Bericht des Bürgermeisters
30jähriges Partnerschaftsjubiläum Hormersdorf
Die Jubiläumsfeier wird dieses Jahr von der Gemeinde Ober-
michelbach ausgerichtet. Deshalb möchte Herr Zimmermann 
für die Planungen einen Festausschuss bilden. Es wäre schön 
wenn von jeder Fraktion jemand teilnehmen könnte. Bereit 
erklärt haben sich bereits Frau Schwarte (Freie Wähler), Herr 
Wolfgang Tiefel und Herr Tobias Schenke (Freie Wähler und 
Feuerwehr), Herr Krombholz und Herr Arold (CSU und Theater-
verein) außerdem Frau Marga Schwender von den Senioren.
In der Sitzung melden sich für die SPD Frau Enderle und den 
Grünen Herr Funck als Teilnehmer für den Festausschuss. Herr 
Zimmermann hofft, dass der erste Termin schon im März statt-
finden kann.

Demenzfreundliche Kommune
Hier soll ebenfalls wie bei „Fairtrade“ schon geschehen, ein 
Steuerungskreis gegründet werden. Bisher haben sich Frau 
Schwender (Senioren), Frau Bavanati (Nachbarschaftshilfe) 
und Frau Schätzlein gemeldet. Auch hier dürfen gerne Perso-
nen aus den Fraktionen sowie den Ortsverbänden teilnehmen. 
Das erste Treffen kann evtl. Ende März / Anfang April stattfin-
den. 
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Bürgerversammlung
Wie bereits per Einleger im Mitteilungsblatt berichtet, wurde 
die Bürgerversammlung aufgrund der steigenden Covid-Infek-
tionszahlen auf den 25. März verschoben. Auf den Termin wird 
im März-Mitteilungsblatt und den sozialen Medien erneut hin-
gewiesen. 

Haushaltssitzung
Für Dienstag, den 22.02. (19.00 h Bürgerhalle) ist eine Klausur-
sitzung für den zu verabschiedenden Haushalt 2022 geplant. 
Die Fraktion der Freien Wähler plädiert für eine öffentliche Sit-
zung. Der Gemeinderat stimmt dem zu. 

Jungbürgerversammlung
Am 07. April um 17.30 h findet im Jugendtreff eine Jungbür-
gerversammlung statt. Alle Gemeinderatsmitglieder sind dazu 
herzlich eingeladen. 

Klausursitzung Flächennutzungsplan
Die Klausursitzung ist für Freitag/Samstag, den 06.05./07.05. 
in Neustadt a.d.Aisch terminiert. 

Antrag Stefanie Bauer auf Niederlegung des Amtes als  
Gemeinderätin 
Beschluss:
Der Gemeinderat Obermichelbach stellt die Amtsniederlegung 
von Frau Stefanie Bauer als Gemeinderätin zum 28.02.2022 
gem. Art. 48 Abs. 3 Satz 3 GLKrWG fest und entbindet sie von 
ihren Aufgaben als Gemeinderätin.

Entscheidung über die Listennachfolge von Frau Stefanie  
Bauer
Beschluss:
Der Gemeinderat Obermichelbach beschließt aufgrund des 
Ausscheidens von Frau Stefanie Bauer als Gemeinderätin, 
Herrn Bernd Mühlhäußer als Listennachfolger beim Wahlvor-
schlag Nr. 01 „Christlich-Soziale Union Bayern e.V. (CSU) als 
Gemeinderatsmitglied, der die Annahme und die Bereitschaft 
zur Eidesleistung mit Schreiben vom 23.01.2022 erklärt hat. 
Die Vereidigung erfolgt in der Sitzung des Gemeinderates am 
07.03.2022.

Gemeindewerke Obermichelbach:
- Bekanntgabe des Vergleichs zum Wasserschaden „Nahwär-
meleitung Lindenweg“
Der Gemeinderat Obermichelbach hat in seinen Sitzungen am 
15.03.2021 und 12.07.2021 einem Vergleich zwischen der Ge-
meinde Obermichelbach./. Herrmann Bau GmbH und den be-
auftragten Planern zugestimmt.
Mit Beschluss vom 30.12.2021 hat das Landgericht Nürnberg-
Fürth festgestellt, dass zwischen den Parteien ein Vergleich 
zustande gekommen ist. Die Gemeinde Obermichelbach (Ge-
meindewerke) erhält insgesamt von den Parteien einen Ver-
gleichsbetrag in Höhe von 190.000, -- € zur freien Verfügung. 
Zwischenzeitlich wurde bereits ein Planungsbüro beauftragt, 
um die Ausschreibung der Leistungen und eine zügige Behe-

bung des Schadens vornehmen zu können. Eine entsprechen-
de Information an die Anwohner erfolgt, sobald ein Zeitplan 
vorliegt.
Der Gemeinderat Obermichelbach nimmt Kenntnis vom Be-
schluss des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 30.12.2021 
über den Vergleich zwischen den Parteien Gemeinde Obemi-
chelbach, Gebr. Plannerer GmbH, Uponor GmbH, Xaver Schalk 
Bau GmbH & Co. KG gegen Hermann-Bau GmbH, Pongratz Ing. 
Ges. für Tiefbau GmbH und Ing. Büro Betz in Sachen „Nahwär-
menetz Lindenweg“.

Mitteilungen und Anfragen
Baumpflanzung für Neugeborene
Frau Heckman möchte wissen, ob bereits geeignete Grund-
stücke gefunden wurden. Antwort Herr Zimmermann: Es 
wurden schon Flächen begutachtet und man möchte bei den 
Randbepflanzungen die vorhandenen Lücken schließen. Wie 
z.B. der Randstreifen entlang des Friedhofgeländes, der Kreis 
bei der Nahwärmezentrale (Kinderkrippe/Hort) oder Richtung  
Tuchenbach entlang des Radweges. Auch Bäume, die aufgrund 
der heißen Witterung abgestorben sind sollen hier ersetzt 
werden.
Mit einem Landschaftsgärtner wurde gesprochen, der die An-
pflanzungen für den Herbst vorschlägt. Nach der Anzahl der 
bis dahin stattgefundenen Geburten sollen dann Bäume ge-
pflanzt werden. Es wurde auch darüber nachgedacht, Bäume 
hinter der Bürgerhalle (auf der Wiese) zu pflanzen. Die genau-
en Standorte werden dann bekannt gegeben. Die Mittel sind 
bereits im Haushalt veranschlagt.

Baumkataster
Herr Funck fragt nach, wie die aufgenommenen Bäume im  
Kataster begutachtet werden. Er hat festgestellt, dass Rich-
tung Rothenberg Pappeln stehen, die nicht mehr so gut aus-
sehen. Antwort Herr Zimmermann: Das Baumkataster ist zwi-
schenzeitlich abgeschlossen und die entsprechende Software 
steht der Verwaltung zur Verfügung. Danach ist kein Baum 
akut gefährdet. 
Von der Zenngrund-Allianz wurde eine Firma empfohlen die 
bereits am Pfarrgebäude einen Baum beschnitten hat. Der 
gemeindeeigene Bauhof kann nur Bäume bis zu einer Höhe 
von 4/5 Metern schneiden. Aber auch dazu ist für die Mitar-
beiter zuerst ein Lehrgang „Schneiden in Höhe“ erforderlich. 
Momentan gibt es die Überlegung diese Firma über die Zenn-
grund-Allianz zu beauftragen. 

Aussegnungshalle Fliesenfugen
Herr Rohringer hat bemerkt, dass das Fugenmaterial in den 
Bodenfliesen bricht. Besonders im Bereich der Stühle und ent-
lang des Sockelbereiches an der Wand. Antwort Herr Zimmer-
mann: Seiner Ansicht nach ist die Gewährleistung bereits ab-
gelaufen. Er wird den Bauhof beauftragen sich das anzusehen.

Aussegnungshalle Blech Storchennest
Herr Höcherl befürchtet, dass bei Regen der aufgefangene 
Schmutz vom Blech herabläuft. Antwort Herr Zimmermann: 
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Der damalige Architekt der Aussegnungshalle besitzt die Pla-
nungshoheit und hat das Blech nur in dieser Größe geneh-
migt. Sollte das Blech sehr verunreinigt sein muss es gesäu-
bert werden. 

Verbreiterung Storchennest
Frau Schwarte fragt nach, ob eine Verbreiterung des Horstes 
möglich ist. Antwort Herr Zimmermann: Grundsätzlich darf 
am Nest nichts verändert werden, es ist sonst zu befürchten, 
dass der Storch das Nest nicht mehr annimmt. Außerdem 
wurde das Nest bis jetzt gut angenommen.

Aufhebung aus dem nichtöffentlichen Teil der Sitzung vom 
07.12.2021

TOP 11 Neubau Gemeindebauhof; Vergabe Verblendung der 
Hallenfassade; Beratung und Beschluss
Auf der Rückseite des neuen Bauhofgebäudes soll, wie bereits 
beschlossen, teilweise eine HPL Verblendung in Holzoptik an-
gebracht werden. Über die Notwendigkeit einer Hallenver-
blendung wird nun diskutiert.

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat Obermichelbach beschließt die Vergabe 
der HPL Verblendung an der Fassade des Bauhofgebäudes 
zum Bruttopreis von 17.958,60 € an die Schlosserei Diezinger 
GmbH & Co. KG, Färbereistraße 4, 91578 Leutershausen.
 
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:   7
Nein-Stimmen:   8
Persönlich beteiligt:   0
Anwesende Mitglieder: 15

Der Beschlussvorschlag wurde abgelehnt.

Aufwendungen für Unterhaltung von baulichen Anlagen
Herr Wolfgang Tiefel fragt, für was die Position „digitale 
Schließanlage“ gedacht ist.
Antwort Herr Zimmermann/Herr Schepp: Die Schließanlage 
soll bei dem Dorfgemeinschaftshaus eingebaut werden. Der 
Vorteil der Anlage ist, dass bei Verlust eines Schlüssels, der 
Transponder gesperrt werden kann. 

Aufwendungen für Unterhaltung von baulichen Anlagen
Frau Schwarte möchte wissen, für um was es sich bei den 5.000 €  
„evtl. zusätzliche Unterhaltsmaßnahmen“ handelt.
Antwort Herr Zimmermann: Es handelt sich hier um einen  
finanziellen Rückhalt für das Gebäude Veitsbronner Str. 2 A.

Aufwendungen für Unterhaltung von baulichen Anlagen
Frau Schwarte fragt, wofür die 10.000 € „Unterhalt Rückga-
be Sparkassen-Bereich“ gedacht sind. Antwort Herr Zimmer-
mann: Dieses Geld ist in Absprache mit Hr. Tiefel für Um-
baumaßnahmen des Sparkassengebäudes für die Feuerwehr 
geplant. Es entwickelt sich nun eine Diskussion, da mehrere 
Gemeinderatsmitglieder der Meinung sind, dass der Ansatz 
nicht ausreicht. 
Herr Zimmermann schlägt dem Gemeinderat vor, den Ansatz 
von 10.000 auf 25.000 € zu erhöhen. Außerdem sollen zusätz-
liche 10.000 € als Verpflichtungsermächtigung in den Haus-
halt 2023 übernommen werden. 

Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- 
und Ausrüstungsgegenständen
Herr Wolfgang Tiefel ist dafür den Ansatz von 6.000 € für die 
„Wartung Atemschutz Lungenautomaten“ zu erhöhen. An-
statt für die vorhandenen Geräte alle 5 bis 6 Jahre hohe War-
tungsgebühren zu zahlen, ist es wirtschaftlicher neue Geräte 
anzuschaffen. Er schlägt deshalb vor, 8 neue Automaten an-
zuschaffen, den Ansatz auf 11.000 € zu erhöhen und die Maß-
nahme in den Finanzhaushalt zu verschieben. Der Gemeinde-
rat ist mit dieser Änderung einverstanden.

Aufwendungen für Unterhalt Bikepark
Frau Enderle fragt nach dem Laufradpumptrack für Kleinkin-
der. Antwort Herr Zimmermann: Der Bikepark wird immer 
wieder von Kleinkindern zum Rutschen benutzt. Damit wer-
den die Fahrspuren zerstört und es fallen dann Reparaturkos-
ten an. Um dies zu vermeiden, sollen beim Bikepark kleine Hü-
gel für die Kleinkinder geschaffen werden. 
Es wird kurz darüber diskutiert, ob die Maßnahme sinnvoll ist. 
Die Entscheidung fällt zugunsten der Kleinkinder. Auch ein 
Schild, welches den Kleinkinderbereich kenntlich macht, soll 
gefertigt werden. 
Herr Zimmermann erklärt, dass es eine offizielle Eröffnung mit 
dem Gemeinderat geben wird. Darauf wird dann auch im Mit-
teilungsblatt hingewiesen.

Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Herr Funck fragt welche Mittel 2021 für das Kernwegekonzept 
geplant waren. Antwort Frau Morjan: Letztes Jahr waren 3.500 €  

Auszug aus dem Protokoll der 
Gemeinderatssitzung vom 22.02.2022

Vorberatung zum Haushaltsplan einschl. Stellenplan 2022 der 
Gemeinde Obermichelbach

Aufwendungen

Aufwendungen für den Unterhalt von Fahrzeugen
Frau Schwarte möchte wissen um was es sich bei dem Ben-
zintank mit Pumpe handelt. Antwort Herr Zimmermann: Der 
neue Egholm muss mit Benzin betankt werden. Der Benzin-
tank ist mobil und kann an verschiedenen Einsatzorten ver-
wendet werden.

Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- 
und Ausrüstungsgegenständen
Frau Schwarte fragt nach dem Modul für die Zeiterfassung. 
Antwort Frau Kreß: Es handelt sich hier um ein spezielles Mo-
dul für die Zeiterfassung/Rufbereitschaft des Bauhofes.
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vorgesehen. Herr Zimmermann ergänzt: Mittel werden nur 
ausgegeben, wenn sie tatsächlich gebraucht werden.
• Frau Schwarte möchte im Zusammenhang mit dem PSK „Pla-
nungskosten“ grundsätzlich wissen, wie es mit der „Burgstall-
straße 3“ weitergeht. Wird bei der Klausurtagung „Überarbei-
tung Flächennutzungsplan“ auch über das Gebäude Burgstall-
straße 3 gesprochen?
• Antwort Herr Zimmermann: Sollte noch Zeit sein, kann das 
Thema gerne behandelt werden. Ein HH-Ansatz ist dafür noch 
nicht vorhanden, da dies erst Sinn macht, wenn die Nutzung 
feststeht. Er schlägt vor, eine gesonderte Klausursitzung hier 
anzuberaumen. 
•Bei der Gelegenheit schlägt Herr Krombholz vor, eine Priori-
sierung von Baumaßnahmen vorzunehmen. Es sollte ein Fahr-
plan für die nächsten Jahre erstellt werden, um besser planen 
zu können. Antwort Herr Zimmermann: Auch die Verwaltung 
hat vor einen Finanzplan zu erstellen. Der Gemeinderat ent-
scheidet dann welche Maßnahme umgesetzt werden soll.

Aufwendungen für Unterhaltung von baulichen Anlagen 
Pumpstation
Bei der Position „digitale Schließanlage Pumpstation“ möch-
te Herr Höcherl wissen, wo sich die Station befindet. Antwort 
Herr Lauterbach: Es geht um die Pumpstationen in Untermi-
chelbach und Rothenberg. Auch der Bauhof-Neubau wird eine 
Schließanlage erhalten. Damit wird eine Vereinheitlichung der 
Schlüsselverwaltung erreicht. 

Aufwendungen für Unterhaltung von baulichen Anlagen
Herr Rohringer fragt, ob bei dem Punkt „Reparaturen für 
Feld- und Waldwege“ die Landwirte miteinbezogen werden. 
Antwort Herr Zimmermann: Es hatte ja bereits einen Runden 
Tisch Landwirte gegeben mit guten Vorschlägen seitens der 
Landwirte. Das würde er gerne wiederholen. 
Außerdem möchte Herr Rohringer den Sachstand zum Ausbau 
des Triebweges wissen. Antwort Herr Zimmermann: Da der 
Unterbau des Weges sehr schlecht ist, muss nicht nur asphal-
tiert, sondern ein vollständig neuer Unterbau gemacht wer-
den. 
Für das Stück „Beginn Triebweg bis Höhe Birkenweiher“ sind 
mit Kosten in Höhe von 100.000 € oder mehr zu rechnen. Evtl. 
sollen die Mittel im Haushalt 2023 aufgenommen werden.

Aufwendungen für Unterhaltung von Straßen und Wege
Frau Heckman fragt, ob die Schilder für die Mitfahrbänke land-
kreisweit einheitlich sind. Antwort Herr Zimmermann: Das ist 
nicht der Fall, aber innerhalb der Gemeinde wird man die glei-
chen Schilder verwenden. Bisher sind zwei Bänke geplant, der 
Standort muss allerdings noch festgelegt werden. Eine Bank 
wird vom Bürger- und Förderverein gespendet und für die 
zweite Bank wird sich wahrscheinlich auch ein Spender finden. 
Die Schilder werden evtl. durch das Regionalbudget der Zenn-
grund-Allianz gefördert. 

Aufwendungen für Unterhaltung von baulichen Anlagen
Frau Schwarte möchte wissen für welches Objekt die „digita-

le Schließanlage“ gedacht ist. Antwort Herr Zimmermann: Für 
die Aussegnungshalle.

Aufwendungen für Unterhaltung von baulichen Anlagen  
Bürgerhalle
Herr Höcherl fragt, nach der Art der Alarmierung bei der Positi-
on Brandmeldeanlage“.
Antwort Herr Zimmermann: Das ist noch in Prüfung und wird 
mit verschiedenen Stellen abgeklärt. Außerdem wird die Maß-
nahme mit 60.000,00 € in den investiven Finanzhaushalt ge-
schoben.

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und bewegli-
chen Vermögensgegenständen des AV
• Herr Funck schlägt vor, auf den Einsatz von Laubbläsern zu 
verzichten. Es ist bekannt, dass damit viele Insekten vernichtet 
werden. Antwort Herr Zimmermann: Die Verwaltung versucht 
wo es nur geht die Natur zu schützen, aber es gibt Grenzen.
Bei der anfallenden Menge wäre die Entfernung des Laubs mit 
dem Rechen viel zu aufwändig. Aber er wird den Bauhof anwei-
sen den Laubbläser nur wenn es wirklich nötig ist anzuwenden. 
• Herr Rohringer ist der Ansicht, dass die Anschaffung einer 
Rüttelplatte nicht notwendig ist. In den wenigen Fällen, wo sie 
benutzt wird kann man sie ausleihen.
Der Gemeinderat ist damit einverstanden diese Position mit 
dem Ansatz von 6.000 € zu streichen. Der neue Gesamtansatz 
dieses PSK ändert sich nun auf 4.200 €.

Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen/Zubehör  
Fahrzeugen
Frau Heckman fragt nach, warum auch in diesem Jahr die Pa-
lettengabel im Haushalt vorgesehen ist. Die Position war be-
reits letztes Jahr im Haushalt. Antwort Herr Lauterbach: Die 
Palettengabel wurde im letzten Jahr gekauft, aber noch nicht 
geliefert. Da die Zahlung erst noch erfolgt, müssen die Kosten 
erneut aufgenommen werden.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken
Frau Heckman hat einen Zahlendreher festgestellt. Hier wur-
den wohl die Anzahl der qm mit dem Euro-Betrag verwechselt. 
Richtig muss es heißen 54 qm zu à 90,00 €.
Frau Morjan stimmt dem zu.

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und bewegli-
chen Vermögensgegenständen des AV
Frau Enderle spricht sich gegen die Anschaffung eines offenen 
Bücherschrankes aus. Das ist nicht mehr zeitgerecht. Nach  
einer kurzen Diskussion einigt man sich darauf, dass die Positi-
on bleibt, allerdings nur wenn die Förderung durch das Regio-
nalbudget tatsächlich stattfindet. 

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und bewegli-
chen Vermögensgegenständen des AV
Herr Krombholz fragt nach der Position „Gasmessgerät“. Ant-
wort Herr Zimmermann:
Für offene tiefe Gruben, wie z.B. Kanal wird das Gerät benötigt. 
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Es ist zwar ein Messgerät vorhanden, funktioniert aber bei Käl-
te nicht richtig und muss deshalb ersetzt werden. Man einigt 
sich darauf, das vorhandene Gerät prüfen zu lassen und nur 
bei Defekt ein neues Gerät anzuschaffen.

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und bewegli-
chen Vermögensgegenständen des AV
Herr Krombholz möchte näheres über die Anschaffung der 
Sirenen wissen. Antwort Herr Zimmermann: Eine Firma wur-
de beauftragt über die Art und den Standort der Sirenen ein 
Gutachten vorzulegen. Es sollen maximal 3 bis 4 Sirenen sein 
und der Ansatz müsste dafür ausreichen. Herr Wolfgang Tiefel 
ergänzt, dass eine digitale Umrüstung der vorhandenen Sire-
nen nicht machbar ist. Eine Firma wird ein Angebot und einen 
Schallplan vorlegen aus dem hervorgeht, wie viele Sirenen be-
nötigt werden.

Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Herr Wolfgang Tiefel fragt, was in dem HH-Ansatz „Ausbau 
Radwegeverbindung Ritzmannshof-Rothenberg-Obermichel-
bach“ beinhaltet ist. Antwort Herr Zimmermann: Die Kosten 
für Planung und den Bau. Ritzmannshof befindet sich auf dem 
Gebiet der Stadt Fürth und es wurde von der Stadt Fürth zu-
gesagt eine Radwegeverbindung bis dahin zu erstellen. Vom 
Zenngrund-Radweg würde die Gemeinde Obermichelbach 
einen Radweg auf dem Grundweg zur Obermichelbacher Str. 
schaffen. Das wäre eine sichere Verbindung von Obermichel-
bach nach Fürth.

Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Straßenbeleuchtung Tuchenbacher Weg. Herr Zimmermann 
berichtet, dass man sich aufgrund der Anfrage von Frau Enderle 
zur Straßenbeleuchtung im Tuchenbacher Weg an die N-Ergie 
gewandt hat und dort den Hinweis erhielt, dass der Verkehrstei-
ler am Ortseingang, von Tuchenbach kommend, nicht beleuch-
tet ist. Dies sei aber aus haftungsrechtlichen Gründen bei der 
Schaffung von Verkehrshindernissen Pflicht, weshalb man nun 
die Straßenbeleuchtung auf Höhe der Einmündung „Hormers-
dorfer Straße“ bis nach dem Verkehrsteiler fortführen will.
Frau Stockert stellt die Frage, ob auch hier die Nachabschal-
tung greift. Antwort Herr Lauterbach: Eine Nachtabschaltung 
wird voraussichtlich nicht stattfinden, da das Verkehrshin-
dernis beleuchtet sein muss. Er wird sich jedoch noch bei der  
N-Ergie erkundigen.

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und bewegli-
chen Vermögensgegenständen AV
Frau Heckman hat zu diesem PSK mehrere Anfragen.
•   Nach ihrer Meinung sind die Ortsschilder „Herzlich will-

kommen“ nicht nötig.
  Der Gemeinderat ist damit einverstanden den Ansatz in 

Höhe von 5.000 € zu streichen.
•  Sie möchte wissen um welche Fahrradständer es sich hier 

handelt. Antwort Herr Zimmermann: Nach Aussage des 
Radbeauftragten Herrn Hans Zimmermann sind die vorhan-
denen Ständer nicht mehr funktionstüchtig. Als Standor-
te für die neuen Fahrradständer könnte er sich z.B. bei der 

Feuerwehr, vor dem Rathaus, Bushaltestelle Hans-Lämmer-
mann-Platz, bei der Gaststätte Michelbacher Bürgerstuben 
oder beim Kreisverkehr Pfefferloh, vorstellen. Außerdem 
wird abgewartet, ob es vom Landkreis dafür eine Förderung 
gibt. 

•  Außerdem erkundigt sie sich nach den angesetzten Kosten 
für die E-Auto Ladestation. Antwort Herr Zimmermann: 
Die N-Ergie würde Planung und Bau der Ladestation bei der 
Gaststätte Santorini übernehmen. Der Gemeinde würden 
dafür 7.000 € in Rechnung gestellt. Nach Auskunft anderer 
Landkreisgemeinden ist die N-Ergie am günstigsten, da sie 
auch die Wartung übernimmt und entsprechenden Service 
bietet. 

  Es wird nun kontrovers diskutiert. Herr Zimmermann er-
klärt, dass bereits bindende Beschlüsse für die E-Bike und 
Auto-Ladestationen gefasst wurden und auf dieser Grund-
lage bereits Leistungen beauftragt und erbracht wurden 
und somit Kosten angefallen sind. Daher sei es weder sinn-
voll noch möglich diese begonnenen Maßnahmen noch zu 
stoppen. Vor diesem Hintergrund ist der Gemeinderat mit 
der Umsetzung der E-Auto Ladestation einverstanden.

Herr Winterbauer fragt nach den Kosten bei der E-Bike Lade-
station. Antwort Herr Zimmermann: Angebote wurden bereits 
eingeholt und werden in einer der nächsten Ausschusssitzun-
gen vorgestellt. Eine Förderung gibt es dafür leider nicht. 

Fürth | Stadelner Hauptstraße | Haus-Nr. 90, Tel. 12 01 09 21 
Haus-Nr. 82, Tel. 765 95 28 | www.stadelner-modehaus.de

Öffnungszeiten:  Mo-Fr 9.30 - 18.00 Uhr,  Sa: 9.30 - 14.00 Uhr

Im Haus Nr. 90    
Größen 46–56

Im Haus Nr. 82 
Größen 36–44

Plus

yous

Mode in 
großen 
größen
46-56

Fürth | Stadelner Hauptstraße | Haus-Nr. 90 | Tel. 12 01 09 21 
Haus-Nr. 82, Tel. 765 95 28 | www.stadelner-modehaus.de 

Öffnungszeiten: Montag geschlossen 
Di - Fr: 9.30 - 18.00 Uhr und Sa: 9.30 - 14.00 Uhr

Anzeige
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Aktuelles aus Obermichelbach

Bauhofneubau schreitet voran

Trotz Corona-Ausfällen bei den Handwerksbetrieben ist nun ein Ende in Sicht

Der Spatenstich für den Neubau unseres Bauhofes erfolgte im 
Juli 2022.

So sah der Rohbau aus.
Anschließend folgten die Innenbauarbeiten, wie z.B. die Elek-
troinstallation.

So sieht der Bauhofneubau aktuell aus. Im Innenbereich ist 
noch einiges zu tun. Zur endgültigen Fertigstellung fehlen 
dann noch die Außenanlagen. Von der weiteren Entwicklung 
halten wir Sie auf dem Laufenden.

Auch dem Umweltschutz wird Rechnung getragen 
(Dachbegrünung).

Regionalmarkt 

Im Monat April

findet der Regionalmarkt 

am 02.04. und am Ostersamstag, 

den 16.04. statt.
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Liebe Seniorinnen und Senioren,

wir freuen uns sehr, dass im April endlich 
wieder die meisten unserer Veranstaltungen 
im Dorfgemeinschaftshaus stattfinden kön-
nen. Selbstverständlich müssen alle Teilneh-
mer gegen Corona vollständig geimpft sein 
und ihren Impfnachweis vorzeigen können.

So treffen sich wieder die Handarbeitsdamen dienstags um 
19.00 Uhr, die Schafkopfspieler und Spielebegeisterten (siehe 
Plan) donnerstags um 14.30. Wir freuen uns in allen Gruppen 
über „Neuzugänge“. Sollten Sie Lust haben, sich einer Gruppe 
anzuschließen, kommen Sie doch einfach zu den angegebenen 
Terminen in unser schönes Dorfgemeinschaftshaus.

Besonders freuen wir uns auf unser Osterfrühstück am  
13. April. Lasst Euch mit einem reichhaltigen Frühstücksbüf-
fet bei guter Laune und netten Gesprächen in einer fröhlichen  
Atmosphäre verwöhnen.

Wir wünschen Euch eine gute Zeit und baldigen Frieden für 
alle Menschen dieser Welt.

Euer Seniorenrat

Neues vom Seniorenrat

Termine für April 2022 
Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort

5. April 9.00 Uhr Nordic-Walking  BH

5. April 15.00 Uhr Handarbeitstreff  DGH

7. April 9.00 Uhr Nordic-Walking  BH

7. April 14.30 Uhr Schafkopfen/ 
Spielenachmittag

DGH

11. April 16.00 Uhr Kegeln Kegelstube

12. April 9.00 Uhr Nordic-Walking  BH

12. April 19.00 Uhr Handarbeitstreff DGH

13. April 9.30 Uhr Osterfrühstück DGH

14. April 9.00 Uhr Nordic-Walking  BH

14. April 14.30 Uhr Schafkopfen  DGH

19. April 9.00 Uhr Nordic-Walking  BH

19. April 19.00 Uhr Handarbeitstreff BH

20. April nach Ver-
einbarung

Wandern Treffpunkt 
DGH

21. April 9.00 Uhr Nordic-Walking BH

21. April 14.30 Uhr Schafkopfen/ 
Spielenachmittag

DGH

25. April 16.00 Uhr Kegeln Kegelstube

26. April 9.00 Uhr Nordic-Walking BH

26. April 15.00 Uhr Handarbeitstreff DGH

28. April 14.30 Uhr Schafkopfen DGH
Abkürzungen: BH = Bürgerhalle; DGH = Dorfgemeinschaftshaus Burgstallstr. 6

Fairtrade

Seit dem 1. März hat der REWE-
Markt in Obermichelbach wieder 
geöffnet. Aus diesem Anlass hat-
te die Fairtrade Steuerungsgruppe 
Gelegenheit, sich am Samstag mit 
einem Infostand im Markt am GEPA-
Fairtrade-Regal zu präsentieren und 
ihre Arbeit vorzustellen.

Von links nach rechts: 3. Bürgermeister Andreas Rohringer, 2. Bürgermeisterin 
Ulla Schwarte, Marktleiterin Frau Hieb, Mitglied der Steuerungsgruppe Herr 
Roland Aechtner.

Es konnten viele Gespräche mit den interessierten Bürgerin-
nen und Bürgern geführt sowie Informationsmaterial zu Fair-
trade verteilt werden. Highlight war das Glücksrad, bei dem 
GEPA-Fairtrade-Produkte verlost wurden. Vielen Dank an die 
Marktleiterin, Frau Hieb, die uns diese Preise zur Verfügung 
gestellt hat. Bitte beachten Sie bei Ihrem Einkauf sowohl das 
GEPA-Regal als auch die vielen weiteren Fairtrade-Produkte, 
die sich in den jeweiligen Regalen bei Kaffee, Tee und Schoko-
lade befinden. Zu erkennen sind diese an einem der Fairtrade-
Siegel auf der Verpackung.
An einem der nächsten Regionalmarkt-Tage können Sie wieder 
Mitglieder der Fairtrade-Gruppe persönlich treffen und sich 
aus erster Hand über den Zertifizierungsprozess der Gemein-
de Obermichelbach zur Fairtrade-Kommune informieren. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch. Bei Fragen können Sie sich jeder-
zeit an uns wenden, Ulla Schwarte, 0171-1007538.
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Demenzfreundliche Kommune: 
Aufruf lokale Steuerungsgruppe Demenz

Über Demenz sprechen – ist gar nicht so einfach!
Wir wollen es anpacken und suchen SIE!
Ehrenamtliche Personen, die sich aktiv und regelmäßig 
als Steuerungsgruppe treffen, aber auch Betroffene und 
Angehörige selbst, die je nach Kapazität eigene Erfahrun-
gen und ihren Bedarf mitteilen möchten. 
Hauptthema: Demenzversorgung vor Ort – nachhaltig, 
generationenübergreifend, integrativ!

Meine Vorteile als aktive Bürgerin und aktiver Bürger:
•  Persönliche Weiterentwicklung
•  Sinnhafte Tätigkeit
•  Spaß, soziale Kontakte
•  Lob, Anerkennung, Dankbarkeit

Bei Fragen und tatkräftigen Unterstützungsangeboten 
beim Aufbau der Steuerungsgruppe wenden Sie sich bitte 
an die Nachbarschaftshilfe Obermichelbach.
Nachbarschaftshilfe Obermichelbach
E-Mail: nachbarschaftshilfe@obermichelbach.de
Tel: 0911 97796128
Mobil: 0176 43 43 39 61

Demenzfreundliche Kommune

Redaktionsschluss  
für die Ausgabe  

Mai ist der  
10. April 2022

„Alles freuet sich und hoffet, 
wenn der Frühling sich erneut.“
 (Friedrich Schiller)

Der Frühling lässt grüßen und somit auch die Hoffnung auf 
Neubeginn.

Ukraine-Hilfe
Ein Neubeginn ist aktuell für viele Menschen auf der Welt 
zwangsläufig und oft mit ungewissen Aussichten. 
Der Landkreis Fürth hat einen Koordinierungsstab für die  
Ukraine-Hilfe eingerichtet und bittet konkrete Hilfsangebote 
an ukrainehilfe@lra-fue.bayern.de zu richten. 
Zudem gibt es Sammelboxen für KFZ-Verbandskästen in den 
Dienststellen Fürth und Zirndorf. 

Herzlichen Dank
Ein großes Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer, die ihr 
nachbarschaftliches Engagement zur Verfügung stellen! Auch 
wenn Ihr Hilfsangebot nicht sofort angenommen werden 
kann, es ist unheimlich wichtig, dass es Sie als „Super-Nach-
barn“ gibt!

Neubeginn für Jung und Alt
Gesucht werden Leihgroßeltern und Jugendliche für Babysit-
ter Dienste – sei es für Familien vor Ort oder das Familienfrüh-
stück.

Veranstaltungen der Nachbarschaftshilfe
Ein Neubeginn mit bekannten Events: Einladung zu den  
Michelbacher Feierabenden und zum Familienfrühstück! Ter-
mine siehe auch Veranstaltungskalender! Bitte haben Sie Ver-
ständnis, dass alle Termine weiterhin unter Vorbehalt sind. 
Gerne auf der Homepage nach aktuellem Stand gucken oder 
per Telefon oder E-Mail persönlich fragen.

Michelbacher Feierabende donnerstags ab 19:30 Uhr: 
28. April / 12. Mai / 02. Juni
Familienfrühstück samstags um 09:00 Uhr: 
30. April / 09.Juli (nur mit Anmeldung)

Nachbarschaftshilfe Obermichelbach
E-Mail: nachbarschaftshilfe@obermichelbach.de
Tel: 0911 97796128
Mobil: 0176 43 43 39 61

Nachbarschaftshilfe

Kinderkrippe Zwetschgerli

Die Kinderkrippe Zwetschgerli e.V.
lädt ein zum

4. Zwetschgenblütenfest
und 10- jährigem Jubiläum

Samstag, 14.05.2022
Ab 14:00 Uhr

Für Ihr leibliches Wohl ist
bestens gesorgt!

Viele Spieleaktionen und ein buntes   
     Programm für Groß und Klein!

GROßE TOMBOLA 
Dorfplatz Obermichelbach

JEDES LOS GEWINNT

Wir freuen uns auf einen schönen Tag.

Bitte beachten Sie die zum Zeitpunkt des Festes geltenden 
Regeln des Infektionsschutzgesetzes. Eventuelle Änderungen 

entnehmen Sie bitte unserer Homepage.
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Volkshochschule

In folgenden Kursen gab es bei Redaktionsschluss noch freie Plätze:

221-2403-O Whiskyseminar - Ü20 - Age matters 06.04.22 Hertl Andreas DGH        49,00 € 

221-2401-O Bergkäse und Wein 07.04.22 Langer Anton DGH        49,00 € 

221-3701-O Tanz-Workshop für Brautpaare und 
Wiedereinsteiger

09.04.22 Schmidt Brigitte Halle        10,00 € 

221-3732-O Modern Line-Dance für Beginner 28.04.22 - 
02.06.22

Fürst Gerhard Halle        20,00 € 

221-3302-O Zumba® Fitness 28.04.22 - 
28.07.22

Groß Katharina Halle        44,00 € 

221-1601-O Stilbewusst - dein Weg zur Traumgarderobe 29.04.22 Böhringer Lisa DGH        19,00 € 

221-2501-O Mit Pinsel und Farbe - Acrylworkshop 30.04.22 Schönweiß Brigitte VHS        32,00 € 

221-1061-O Leckeres von der Frühlingswiese 30.04.22 Reinhardt Marion DGH        25,00 € 

221-1801-O Jahreskreisfeste - Rituale, Räucherwerk und 
Symbolik der Feste

03.05.22 Grethlein Susanne VHS          9,00 € 

221-2661-O Glasmosaik 03.05.22 Delatron Frauke Atelier        25,00 € 

221-2402-O Käse-Wein-Seminar „Südfrankreich“ 05.05.22 Langer Anton DGH        49,00 € 

221-2503-O Fluid Painting für Erwachsene 07.05.22 Delatron Frauke Atelier        60,00 € 

221-1481-O Ganzheitliches Wohnen für mehr 
Wohlbefinden und Vitalität

10.05.22 Grethlein Susanne VHS          9,00 € 

221-2405-O Rum-Seminar - Quer durch die Karibik 11.05.22 Hertl Andreas DGH        49,00 € 

221-3841-O Erste Hilfe am Baby 14.05.22 Höse Svenja Praxis        50,00 € 

221-3106-O Autogenes Training - Zeit zur Entspannung! 14.05.22 Frenzel Gundula VZ        30,00 € 

221-1278-O Volkskrankheit Schlafstörung! 
Was kann ich dagegen tun?

18.05.22 Kaspar Birgit DGH          9,00 € 

221-1012-O FRANKENKRIMI-FESTIVAL 2022 20.05.22 Flessner Bernd Wil-
kes Johannes

Halle        10,00 € 

221-3733-O Wer tanzt bleibt länger jung 23.06.22 - 
21.07.22

Fürst Petra Halle        20,00 € 

221-1279-O „Anti-Aging“ mit Vitalstoffen und der  
richtigen Ernährung

23.06.22 Franz Heike DGH          9,00 € 

221-3405-O Rückenfit I Sommerkurs 12.07.22 - 
20.09.22

Fusch Jeanette Halle        24,00 € 

221-3452-O Pilates - das effektive Körpertraining für 
Fortgeschrittene - Sommerkurs

13.07.22 - 
21.09.22

Fusch Jeanette Halle        24,00 € 

221-3406-O Rückenfit II Sommerkurs 13.07.22 - 
21.09.22

Fusch Jeanette Halle        24,00 € 

221-3407-O Rückenfit III Sommerkurs 15.07.22 - 
23.09.22

Fusch Jeanette Halle        24,00 € 

Nähere Einzelheiten zu den Kursen entnehmen Sie bitte dem Programmheft oder der VHS-Webseite. Aktuell gilt für alle Kurse 
die 3G-Regel (geimpft oder genesen oder getestet). Ohne den entsprechenden Nachweis ist eine Teilnahme an Präsenzkursen 
nicht möglich. Bitte Informieren Sie sich auf unserer Webseite über mögliche Änderungen.

Ich freue mich auf Ihre Anmeldungen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Herzliche Grüße
Sabine Stockert
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Anzeigen

Franken- Krimi- Festival im Landkreis Fürth

Krimifans aufgepasst! 
Vom 6. bis 20. Mai findet im Landkreis Fürth das Franken-
Krimi-Festival statt. Der in Cadolzburg ansässige Verlag ars-
vivendi veranstaltet zusammen mit den Volkshochschulen 
im Landkreis Fürth fünf Leseabende, an welchen jeweils zwei 
Autoren aus den letzten Krimi-Anthologien und eigenen  
Kriminalromanen lesen. 

Auftaktlesung ist am 6. Mai in Langenzenn, in der Bildungs- 
und Kulturscheune, mit den Autoren Tessa Korber und Elmar 
Tannert. Musikalische Intermezzi gibt es von der VHS-Band 
Langenzenn.

Ziel des Krimifestivals ist, das Interesse für deutschsprachige 
Kriminalromane zu stärken, den „Tatort Franken“ attraktiver 
zu machen, den Kontakt zwischen den Autoren und Lesern zu 
ermöglichen und der medialen Öffentlichkeit näherzubringen.

Zu den Autoren
Das Autorenehepaar Korber/Tannert lebt und arbeitet in Nürn-
berg. Überwiegend schreibt Tessa Korber Kriminalromane aus 
dem Städtedreieck Nürnberg, Fürth, Erlangen und historische 
Romane unter verschiedenen Pseudonymen. Elmar Tannerts 
Autorenkarriere begann, nachdem er bereits eine kaufmänni-
sche Ausbildung absolviert hatte und während seines Musik- 
und Romanistik Studiums Kurzgeschichten in verschiedene 
Zeitungen veröffentlichte. Tannert schrieb mehrere Reisefüh-
rer, bis er sich den Krimis näherte. Er übersetzt Romane aus 
dem Tschechischen und Französischen.

Am 7. Mai lesen Killen McNeill und Horst Prosch in der Zenn-
grundhalle Veitsbronn. McNeill wurde in Nordirland geboren 
und kam als Austauschstudent nach Franken. Er lebt mit sei-
ner Familie in Unterlaimbach. Bevor er Romane schrieb, spiel-
te er Irischen Folk. Sein erster Roman in deutscher Sprache  
„Damals in Irland“ erschien 2003. Bekannt wurde der Autor 
jedoch mit seinen Krimis, die er in deutscher und englischer 
Sprache verfasste. 

Horst Prosch lebt und arbeitet im Landkreis Ansbach. Im wirk-
lichen Leben ist er Bilanzbuchhalter und sieht die Schreiberei 
als Ausgleich zu seinem Beruf, der sich nur um Zahlen dreht. 
Seine Karriere als Autor begann mit Gedichten, bevor er sich 
den Krimis zuwandte. 

Nächste Station der Krimilesungen ist am 14. Mai die Haff-
nersgartenscheune in Cadolzburg mit Theobald Fuchs und 
dem Ehepaar Petra Rinkes und Roland Ballwieser. Beide betei-
ligten sich an verschiedenen Anthologien und Kurzkrimis und 
veröffentlichten das Kinderbuch „Der vergiftete Fufu“. Das 
Multitalent Theobald Fuchs lebt und arbeitet in Nürnberg. Er 
ist promovierter Physiker, Kolumnist, Kritiker und Krimiautor.

Am Sonntag den 15.5. lesen Sigrun Arenz und Thomas Kastu-
ra in Wilhermsdorf, im Bürgersaal. Die Autorin ist bekannt für 
ihre Fränkischen Wander- und Reiseführer und Regionalkrimis. 
Sigrun Arenz ist Gymnasiallehrerin und übersetzt für den Ver-
lag ars-vivendi Romane aus dem Englischen ins Deutsche. 
Thomas Kastura stammt aus Bamberg und studierte Germa-
nistik und Geschichte an der Uni in Würzburg und Bamberg, 
wo er bereits seine Leidenschaft zum Schreiben entdeckte. Er 
schreibt Jugendbücher, Kriminalromane und Radiotexte für 
den Bayerischen Rundfunk. Des Weiteren übersetzt er Bücher 
aus dem Englischen und schrieb unter dem englischen Pseud-
onym Gordon Tyrie den Krimi Todesströmung.

Die letzte Lesung mit den Autoren Bernd Flessner und Johan-
nes Wilkes findet am 20. Mai in Obermichelbach, in der Bür-
gerhalle statt. Flessner wuchs in Ostfriesland auf und lebt mit 
seiner Familie in Uehlfeld. Der promovierte Dr. phil. lehrte an 
der Uni Erlangen Germanistik und ist wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am Zentralinstitut für Wissenschaftsreflexion und 
Schlüsselqualifikationen der FAU. Für die Neue Züricher Zei-
tung schreibt Flessner Essays und Literaturkritiken. Neben wis-
senschaftlichen Büchern und Reiseführer verfasste der Autor 
auch Kinderbücher, Science-Fiction-Romane und Krimis. Seine 
Bücher wurden in sechs Sprachen übersetzt.
Dr. Johannes Wilkes ist kein Franke. Er wurde in Dortmund ge-
boren, studierte in München Medizin und führt in Erlangen ei-
ne sozialpsychiatrische Praxis mit Schwerpunkt Kinderpsycho-
logie. Neben zahlreichen Reiseführern schreibt der Autor über-
wiegend Frankenkrimis und Kriminalromane aus dem Norden. 

Die Lesungen sind ein Kooperationsprojekt des Verlags ars-vi-
vendi und den Volkshochschulen im Landkreis Fürth. Beginn der 
Lesungen ist jeweils um 18.30 Uhr. Anmeldungen laufen unter 
der Kursnummer 221-1012 und der Ortskennung und die Ge-
bühr beträgt 10,00 Euro, am Eröffnungsabend 15,00  Euro.

Volkshochschule Frankenkrimi

FFLLIIEESSEENN BBOOHHNN GGMMBBHHFFLLIIEESSEENN BBOOHHNN GGMMBBHH
QQuuaalliittäätt dduurrcchh MMeeiisstteerrffaacchhbbeettrriieebbQQuuaalliittäätt dduurrcchh MMeeiisstteerrffaacchhbbeettrriieebb

Spezialist für
Großformate
3-D-Badplanung am
Computer
Seniorengerechter
Badumbau
Altbau-Renovierung
Beratung, Planung,
Komplettsanierung -
alles aus einer Hand
Eigene Ausstellung

Büro + Ausstellung:
Rebenweg 10
90587 Rothenberg (Obermichelbach)
Tel. 0911-75986-0
Fax 0911-75986-20
www.fliesen-bohn.de
info@fliesen-bohn.de
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Obst- und Gartenbauverein

Wieder mal raus

Liebe Mitglieder, liebe Bürgerinnen und Bürger,

recht kurzfristig ist dieses Jahr 
die 53. Aktion saubere Land-
schaft offiziell angekündigt 
worden. Insgesamt 38 Personen 
waren an dem Tag beteiligt, die 
Gebiete um die Gemeinde her-
um von Müll zu befreien. 
Es gab insgesamt wieder eine 
größere Menge Müll, die am En-
de zentral am Feuerwehrgelän-
de zusammengebracht wurde. 
Allerdings ist positiv zu bemer-
ken, dass die Menge verglichen 
mit den letzten Jahren abge-
nommen hat. Die vom Landrat-
samt organisierten Lunchpakte 
wurden ob des guten Wetters 
zu Spontanpicknicken genutzt. 
Ich möchte mich bei allen, die 
mitgemacht haben, herzlichst 
bedanken, insbesondere bei den 
Landwirten, dem Bauhof und 
der Feuerwehr für ihre Unterstützung.

Am Mittwoch, den 06.04.2022, 18:30 Uhr findet wieder unse-
re beliebte „Anlagenpflege“ statt. Treffpunkt ist - wie immer 
- vor dem Vereinsheim.
Weitere Veranstaltungen sind in den nächsten 4 Wochen nicht 
geplant.

Ankündigung - Stand März 2022:
Die große Vereinsfahrt nach Heidelberg findet vom  
08.07-10.07.2022 statt. Die für ehemals 2019 geplante 
Fahrt nach Heidelberg ist neu organisiert und wir haben al-
le notwendigen Zusagen - es gelten dann die jeweils gültigen  
Hygieneregeln. 
Es sind noch Plätze frei - wir bitten um rege Anmeldung. Hier-
zu wird es noch eine separate Ankündigung mit dem genauen 
Programm geben. Sollten Sie Interesse haben, senden Sie bitte 
eine Mail an vorstand@ogv-obermichelbach.de 
Genaueres entnehmen Sie bitte den Wurfzetteln, Email, sozia-
len Netzwerken, Internetauftritt und Aushängen.

Sollten Fragen, Anregungen oder Anmerkungen bestehen 
-Kontakt:
Obst- und Gartenbauverein Obermichelbach e.V.
1. Vorstand, Jens-Jörg Kröger, Tel: 0911/767900
vorstand@ogv-obermichelbach.de,
www.ogv-obermichelbach.de
Vereinsheim: Altes Feuerwehrhaus

Kärwaburschen- und Madli 

Jagdgenossenschaft

EINLADUNG ZUR JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG DER 
JAGDGENOSSENSCHAFT

Am Donnerstag, den 14. April 2022 findet im Sportheim 
in Obermichelbach die Jahreshauptversammlung der  
Jagdgenossenschaft Obermichelbach statt. Beginn 20.00 Uhr 

 Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Bericht des Schriftführers
4. Kassenbericht
5. Entlastung des Kassiers und der Vorstandschaft
6. Auszahlung des Jagdschillings
7. Sonstiges

Es wird hiermit aufgefordert, Flächenänderungen bis spätes-
tens am 13. April 2022 bei Horst Tauber in Untermichelbach 
anzuzeigen. Die Abholung des Jagdschillings ist bis einschließ-
lich 14. Mai 2022, die Einlösung der Schecks bis einschließlich 
14. Juni 2022 möglich. Jeder zur Jahreshauptversammlung  
erscheinende Jagdgenosse erhält ein Essen. 

Vorstand Werner Schilmeier
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Kontakt: 
Jugendpflegerin Laura Kundinger 
Jugendpflegerin Hilda Inhof  
E-Mail: jugendpflege@obermichelbach.de 

 
Mobil: 0176 47081607 
Mobil: 0171 7560219 
Büro: 0911 99755-70 

 
        top_jugend 
        TOP_jugend 
        top_jugend#1867 
 

 
 

  

 

 

 

 

  

Öffnungszeiten: 
Montag, Dienstag und Donnerstag 15:00 – 19:00 Uhr 
Zum Eichweiher 2-4 im Untergeschoss 

Vielen Dank für die freundliche Unterstützung von: 

 

Auch dieses Jahr finden wieder  im 
Landkreis Fürth statt. In Obermichelbach seid ihr zu drei 
Veranstaltungen eingeladen: 
„Scrapbooking ein bisschen anders“ am 09.05.2022 
„Do It Yourself Wellnessbadezusatz“ am 12.05.2022 
„Lagerfeuerabenteuer“ am 20.05.2022 
 
Anmeldung ab sofort: 
www.unser-ferienprogramm.de/obermichelbach  
 
Weitere Angebote gibt es im Flyer, erhältlich im Rathaus 
Obermichelbach und im Jugendtreff Obermichelbach. 

 
 

HERZLICH WILLKOMMEN IM JUGENDTREFF 
 

Wir sind für euch mit folgenden Regelungen da: 
3G  

Medizinische Maske bis 16 Jahre 
FFP2-Maske ab 16 Jahre 

 
WIR FREUEN UNS DICH BEGRÜßEN ZU DÜRFEN!  

Während der MMääddcchheennnnaacchhtt  verbringen wir wieder einen 
spannenden Abend und Nacht miteinander. Wir bieten euch 
Workshops zum Basteln, Werken und Kreativwerden an. 
Natürlich findet die traditionelle Wellnessoase auch statt. 
Schlafen ist erlaubt aber alle Nachteulen dürfen bis zum 
Morgengrauen Filme anschauen. 

Wo? 

Alte Post Langenzenn, Denkmalplatz 1  

Anmeldung ab sofort:  

www.unser-ferienprogramm.de/langenzenn 
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brandstätterstraße 35a | 90556 cadolzburg
tel.: (0 91 03) 23 58  | www.haasdruck.de

Visitenkarten | Hochzeitszeitungen | Kalender | 

haasdruck
MEDIENGESTALTUNG • DIGITAL & OFFSETDRUCK • PAPIERWEITERVERARBEITUNG

| Hochzeitszeitungen | Kalender | Handzettel | 
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MEDIENGESTALTUNG • DIGITAL & OFFSETDRUCK • PAPIERWEITERVERARBEITUNGMEDIENGESTALTUNG • DIGITAL & OFFSETDRUCK • PAPIERWEITERVERARBEITUNG

Wir nehmen Ihnen den
Druck ab!

• Hochzeitszeitungen
• Glückwunschkarten
• Geburtstagskarten
• Diplomarbeiten
• Fahnen / Planen
• und vieles mehr…
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Soforthilfe im Trauerfall
Tel. (0 91 01) 82 16

Ihre Trauer in guten Händen
-  Trauerbegleitung bei Erd-, Feuer-, See-  

oder Naturbestattungen
-  Kontaktierung eines/-r Pfarrers/-in  

oder eines weltlichen Redners
-  große Auswahl an Särgen und Urnen in jeder Preisklasse
-  Erstellen von Traueranzeigen und Trauerdrucksachen
-  Individueller Blumenschmuck
-  Abfahren überschüssiger Erde und Bepflanzungen  

nach Wunsch
- eigene Friedhofsbagger
- Bestattungsvorsorge

Tätig in Tuchenbach, Veitsbronn,  
Langenzenn, Stadt- und Landkreis

Untere Ringstraße 23 
90579 Langenzenn
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Sportverein Einladung zur 
Mitglieder-Hauptversammlung

Einladung zur 43.  
Mitglieder-Hauptversammlung

Montag, den 25. April 2022 um 20:00Uhr
Im Vereinsheim – Waldsportanlage Thomas Sommer

1)   Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2)   Genehmigung der Niederschrift aus der 42. MHV  

vom 26.Juli 2021
3)   Ehrung der Jubilare
4)   Bericht des Vorstandes und der Abteilungsleiter
5)   Bericht des Kassiers
6)   Bericht der Revisoren für 2021
7)   Entlastung des Vorstandes, des Schatzmeisters, des  

Ausschusses und der Beiräte
8)   Wahl des Kassenprüfungsausschusses
9)   Evtl. Anpassung der Mitgliedsbeiträge gemäß MHV 2019 
10)   Neuwahlen der Vorstandschaft,  

der Abteilungsleiter und Beiräte
11)   Eventuelle Anträge

Diese sind bis spätestens 2 Wochen vor der MHV schrift-
lich bei der Vorstandschaft einzureichen.

12)   Aussprache und Verschiedenes

Achtung: 
Die Mitgliederhauptversammlung findet unter dem Vorbehalt 
statt, dass zum geplanten Zeitpunkt der Versammlung keine 
„Corona bedingten Verhinderungsgründe“ anstehen. 
Bitte die entsprechenden Auflagen (Mund-Nase-Bedeckung 
und Abstand halten) berücksichtigen.

Mit sportlichem Gruß
 

Harald Eichhammer
-1. Vorsitzender-

Sportverein Lauftreff

2022: Fit für 10 Kilometer

„Beim Laufen ist es egal, ob du als erster ins Ziel kommst, oder 
mit der Masse, oder als letzter“. Du kannst sagen: „Ich habe 
gefinished“. Und darin liegt jede Menge Genugtuung.

Gemeinsames Training: 10 Kilometer in 6 Wochen
(3 Trainingseinheiten pro Woche Laufen/Gehen im Wechsel)

Gemeinsames Ziel:
Teilnahme am Metropolmarathon am 26.Juni 2022 über die 
10 km Strecke (Meldegebühr: bis 31. März 2022: 20 Euro/ 
bis 3. Juni 2022: 22 Euro) eventuell Meldung einer Staffel be-
steht aus vier Teilnehmern, es können Frauen-, Männer- oder 
Mixedstaffeln gemeldet werden. Bis 31. März 2022: 110 Euro, 
Bis 3. Juni 2022: 120 Euro)

Start: Montag 16.05.2022: 18.30h 
Sportheim SC Obermichelbach
Trainingstage: 
Montag:    18.30h (statt 6.6.2022 dafür 07.06.2022)
Mittwoch: 18.30h
Samstag:     9.00h

Kosten: Mitglieder des SC Obermichelbach: keine
   Nichtmitglieder: 60 Euro (incl. Versicherungsschutz 

BLSV) 
Mindestteilnehmer: 8 Sportlerinnen/Sportler

Voraussetzung:
•  Einsteiger, die sich schon immer viel und gern bewegt haben 

und Wiedereinsteiger
• Spaß am Laufen
• regelmäßige Teilnahme
• intakte Gesundheit

Info und Anmeldung unter:
d.zimmermann@sc-obermichelbach.de oder 
Tel.:0911-767509

Sie sind auf der Suche
nach einem Partner,
der Ihnen Ihre Immobilien
erfolgreich verkauft?

... dann sind wir der richtige 
Partner für Sie!

von Kameke Immobilien 
GmbH &Co. KG 

Stilvoll wohnen - exclusiv leben 

von Kameke Immobilien GmbH & Co. KG
Buchenstraße 15
90587 Obermichelbach

info@von-kameke.de
www.von-kameke.de

Mobil: +49 (0) 171 - 57 52 469
Tel. +49 (0) 911 - 76 26 57

Anzeige
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Sportverein Fußball

Spielplan Fußball:

Die Heimspiele finden Sie im Veran-
staltungskalender. Die Auswärtsspiele 
entnehmen Sie bitte unserer Home-
page 
https://sc-obermichelbach.de/
  
Besuchen Sie vor oder/und nach den 
Spielen unsere Vereinsgaststätte:

Unser Vereinswirt Tek Gebredingl er-
wartet sie. Monatlich wechselnde Ge-
richte.
Weitere Öffnungszeiten (März bis Oktober 2022) 
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag: ab 17:30h – 22:00h
Samstag: ab 11:30 h/ Sonntag ab 11:30 - 14:30h Mittagstisch 
– Bratentag
Und jeweils nach vorheriger Vereinbarung.

Ohne Gewähr / Aktuelles siehe Homepage.

KICKEN WIE 
DIE GROSSEN!

KICKEN

WALDSPORTANLAGE  
THOMAS SOMMER
BÜRGERMEISTER-HANS-TAUBER-WEG 15 
90587 OBERMICHELBACH

SCHNUPPERTRAINING BEIM SC OBERMICHELBACH

JAHRGÄNGE: 2012 – 2015 UND JÜNGER
DATUM: DONNERSTAG, 14./21. UND 28.04.2022
UHRZEIT: 17.15 – 18.30 UHR
TRAINING DURCH LIZENZIERTE FUSSBALL- UND TORWARTTRAINER

KOMMT ZUM TRAINING VORBEI! - WIR FREUEN UNS AUF EUCH! 

 

 
 
 
 
 
 
 

zeitnah - persönlich - zielführend - objektiv -  vorausdenkend 
 
 
                                                  Referent: Steffen Paulick  
   

 
 
Steffen Paulick, Herzogenauracher Original, Bankkaufmann/Bankfachwirt ab 1982  in 
diversen Genobanken in leitender Position tätig - Schwerpunkt Vermögensanlagen. Ab 
2002 in Sachen Finanzen unabhängig, freigeistig und immer aktuell am Zeitgeschehen. 
Referent auch auf Fachmessen. Seine Markenzeichen sind Ehrlichkeit, Transparenz und 
verantwortliches Handeln, mit Thesen, die nicht blind dem Mainstream folgen. 
 
 
 

 

 Anmeldung bis spätestens Freitag, 08. April 2022    
unter:   info@gv-o.de  
Tel.: 0911-6324733 * Fax: 0911-6324744 
Ihr  Obermichelbacher  Gewerbeverein 

„Vermögen vor Kaufkraftverlust schützen. 
In Zeiten von Null- bzw. Negativzins ein hoher Anspruch“ 

 Am Donnerstag  

 den 14.04.2022  

 um 19:00 im 
Dorfgemeinschaftshaus 

 Burgstallstr. 6  
in Obermichelbach 

Wir bitten um einen 
Kostenbeitrag von 5,00€ 

Mitglieder des GV-O sind 
selbstverständlich frei 

Kommen Sie zum Vortrag 

Gewerbe- und Dienstleisterverein - Vortrag

Gewerbe- und Dienstleisterverein – 
Neues Mitglied

Der Gewerbe- und Dienstleisterverein stellt ein neues Mitglied 
vor:
Holzmanufaktur SMP – Humidore e.K – Schreinermeister in 
Obermichelbach seit 2020
Die Holzmanufaktur SMP – Humidore e.K.  
unterstützt Wohnträume. Vom wun-
derschönen Holzschrank über die Ein-
bauküche nach Maß bis hin zu Son-
deranfertigungen wie passgenaue  
Podeste und klassische Humidore – sie 
verwirklichen Ihren Wunsch.
Auch Reparaturen und Restaurationen 
werden zur vollsten Zufriedenheit aus-
geführt.

Schauen Sie doch einfach mal vorbei! 

Geschäftsführer Stefanos Papagiannopoulos
Veitsbronner Str. 5 in Obermichelbach
Tel. 0163 / 7684769
www.holzmanufaktur-smp.de
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Datum Uhrzeit Veranstalter Veranstaltung Ort

02.04. 09.00 Gemeinde Regionalmarkt Dorfplatz

02.04. 09.00 Nachbarschaftshilfe Familien-Frühstück Dorfgemeinschaftshaus

03.04. 13.00 SC Obermichelbach Fußball – Turnier 
RSV Sugenheim II

Sportplatz

03.04. 15.00 SC Obermichelbach Fußball – Turnier 
SGV Nbg.-Fürth 1883 III.  
Merlbau III

Sportplatz

04.04. 19.30 Gemeinde Gemeinderatssitzung Bürgerhalle

06.04. 18.30 Obst- u. Gartenbauverein AnlagenPflege Altes Feuerwehrhaus

07.04. 20.00 Freie Wähler Ortsverein Mitgliedertreff Santorini

08.-10.04. Evang. Kirche Frauenfreizeit in Selbitz

13.04. 10.00 Evang. Kirche Kindergarten-Gottesdienst Heilig-Geist-Kirche

13.04. 19.00 Grüne Ortsverein Stammtisch Santorini

13.04. 19.30 Evang. Kirche Passionsandacht Heilig-Geist-Kirche

16.04. 09.00 Gemeinde Regionalmarkt Dorfplatz

16.04. 14.00 SC Obermichelbach Fußball – Turnier 
SV Burggrafenhof II

Sportplatz

17.04. 05.30 Evang. Kirche Osternacht Heilig-Geist-Kirche

17.04. 10.15 Evang. Kirche Familiengottesdienst  
mit Tauferinnerung

Heilig-Geist-Kirche

23.04. Sportverein Tennis Tag der offenen Tür Sportplatz/Sportheim

24.04. 15.00 SC Obermichelbach Fußball-Turnier 
SV Maiach-Hinterhof Nbg. 

Sportplatz

24.04. Sportverein Tennis Saisoneröffnungsturnier Sportplatz

25.04. 20.00 Sportverein Mitgliederhauptversammlung Sportheim

26.04. 19.30 Gemeinde Bauausschusssitzung Sitzungssaal

28.04. 19.30 Nachbarschaftshilfe Feier-Abend Dorfgemeinschaftshaus

30.04. 19.00 Evang. Kirche Beichtgottesdienst  
Kofirmanden

Heilig-Geist-Kirche

30.04. 09.00 Nachbarschaftshilfe Familien-Frühstück Dorfgemeinschaftshaus

Bitte fragen Sie beim jeweiligen Veranstalter nach, ob die Veranstaltung tatsächlich stattfindet.

Kalender Obermichelbach
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Amtliches aus Tuchenbach

Bericht des Bürgermeisters
Der bestellte Schlepper für den Bauhof steht auf dem Gelände 
der Baywa und wird in dieser Woche (KW6) noch übergeben. Die 
Zulassung ist bereits erfolgt. 

Genehmigung Vorentwurf Flächennutzungs- und 
Grünordnungsplan
Der Gemeinderat Tuchenbach hat in seiner Sitzung am 
17.12.2018 den Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Flä-
chennutzungs- mit integriertem Landschaftsplan gefasst, wel-
cher anschließend ortsüblich bekanntgemacht wurde.
Gemeinsam mit den Stadtplanern und Landschaftsarchitekten 
des Büros TB Markert fand am 15.10.2021 eine Workshop-Klau-
surtagung im Bürgerhaus in Tuchenbach statt, bei dem sich die 
Gemeinderäte über die Wünsche der im Flächennutzungs- und 
Landschaftsplans dargestellten Themen intensiv ausgetauscht 
und gemeinsam Ziele erarbeitet haben.
Zwischenzeitlich fand die schriftliche Befragung der Eigentü-
mer von „Baulücken-Grundstücken“ in der Gemeinde Tuchen-
bach durch die Verwaltung statt.
Die Verwaltung soll gemeinsam mit dem beauftragten  
Planungsbüro TB Markert die weiteren Verfahrensschritte  
(Bekanntmachung, Auslegung, Anschreiben der Träger öffentli-
cher Belange, Sammeln und Auswerten der eingehenden Stel-
lungnahmen, etc.) vornehmen.
Auf Wunsch des Gremiums wurde die zukünftige Demographi-
sche Entwicklung der Einwohner der Gemeinde Tuchenbach ge-
prüft, um die berechneten Wohneinheiten zu verifizieren. 
Das Gremium diskutierte über die vorgeschlagenen Entwick-
lungsflächen und einigte sich dann auf folgende Änderungen:

Beschlüsse:
Der Gemeinderat Tuchenbach billigt den Vorentwurf zur Neu-
aufstellung des Flächennutzungsplans mit Landschaftsplan in 
der Fassung vom 31.01.2022 unter der Maßgabe der heute be-
schlossenen Änderungen.
Der Teil des Grundstückes im Osten des Friedhofes (Flur Nr. 89) 
soll nicht mit einbezogen werden. Es soll eine Sonderfläche für 
einen Supermarkt entstehen, entlang der Hauptstraße nach 
dem Kreisverkehr (vom Ortskern kommend auf Flur Nr. 82).
Die Entwicklungsfläche östlich des Baugebiets 11 (Flur Nr. 472) 
soll bis zum Inweg spitz zulaufen, um eine harmonische Anpas-
sung an die Ortsgrenze zu erzielen.
Die zukünftige Erweiterung des Gewerbegebietes am Ende der 
Obermichelbacher Straße soll um eine Grünfläche erweitert 
werden, entlang des Feldweges (Flur Nr. 436), um einen Bolz-
platz anlegen zu können. 
Der Gemeinderat Tuchenbach beschließt die frühzeitige Betei-
ligung nach § 3 Abs. 1 BauGB sowie die frühzeitige Beteiligung 
der Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange nach § 4 
Abs. 1 BauGB zum Vorentwurf in der Fassung vom 31.01.2022 
durchzuführen.
Der Gemeinderat Tuchenbach beauftragt die Verwaltung und 
das Planungsbüro TB Markert mit der Durchführung der Ver-
fahrensschritte.

Antrag auf Baugenehmigung zur Errichtung eines Anbaus an 
ein bestehendes Wohnhaus sowie Antrag auf Befreiung von 
den Festsetzungen des Bebauungsplans)
Beschluss:
Der Gemeinderat Tuchenbach erteilt zum vorliegenden Antrag 
auf Baugenehmigung zum Anbau an ein bestehendes Wohn-
haus auf Fl.Nr. 463/22 sein gemeindliches Einvernehmen ge-
mäß § 36 BauGB. Zudem stimmt der Gemeinderat Tuchenbach 
der beantragten Befreiung von den Festsetzungen des Bebau-
ungsplans in Bezug auf die Überschreitung der Grundflächen-
zahl und Ausführung als Flachdach zu.

Bauvoranfrage zur Errichtung eines Wohnhauses auf  
Fl.Nr. 411
Beschluss:
Der Gemeinderat Tuchenbach stellt für die vorliegende Bauvor-
anfrage zur Errichtung eines Wohnhauses auf Fl.Nr. 411  
sein gemeindliches Einvernehmen nach § 36 BauGB in Aussicht, 
wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Die Zufahrt zum geplanten Wohnhaus, die Versorgung mit 
Strom, Wasser, Telekommunikation und die Entsorgung des Ab-
wassers haben über die Ringstraße zu erfolgen.

Auszug aus der Sitzung des Gemeinderates vom 31.01.2022
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Friedhofsangelegenheit; Regelung der künftigen Durchfüh-
rung der Grabherstellungsarbeiten
Wie dem Gemeinderat Tuchenbach in der Sitzung am 
25.10.2021 bekanntgegeben, wurde der Bestattungsvertrag 
zwischen der Gemeinde Tuchenbach und dem Bestattungsin-
stitut Vogel aus Langenzenn mit Ablauf des 31.12.2021 gekün-
digt. Es wird nun darüber diskutiert wer künftig die Grabher-
stellungsarbeiten übernehmen soll.

Beschluss:
Der Gemeinderat Tuchenbach nimmt Kenntnis von den Mög-
lichkeiten der Vergabe der Grabherstellungsarbeiten und be-
schließt folgendes Vorgehen:
Die Grabherstellungsarbeiten sind künftig durch die jeweiligen 
von den Hinterbliebenen beauftragten Bestattern bzw. Unter-
nehmern durchzuführen. Die Verwaltung wird beauftragt, die 
Friedhofs- und Bestattungssatzung der Gemeinde Tuchenbach 
und die Gebührensatzung der Gemeinde Tuchenbach den neu-
en Gegebenheiten anzupassen und dem Gemeinderat in der 
nächsten Sitzung zur Beschlussfassung vorzulegen.
Bis zum endgültigen Änderungsbeschluss der beiden Satzun-
gen durch den Gemeinderat Tuchenbach, sind die anfallenden 
Grabherstellungsarbeiten durch einen geeigneten und von der 
Verwaltung bestimmten Unternehmer durchzuführen.

Mitteilungen und Anfragen

Bürgerversammlung
Erster Bürgermeister Eder gibt bekannt, dass am 07.04.2022 
eine Bürgerversammlung stattfinden wird. Gemeinderätin 
Krück weist darauf hin, dass die Bürgerversammlung mit der 
Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins 
zusammenfällt. Erster Bürgermeister Eder möchte den Verein 
informieren. 

Begrünung Baugebiet 14
Gemeinderätin Kratzer fragt weshalb die 4 Parkplätze in Höhe 
von der KFZ-Werkstatt Eder nur 1,60 m breit sind. Erster Bürger-
meister Eder informiert, dass noch Rasengittersteine im Grün-
streifen gesetzt werden.

Wettbewerb
Gemeinderätin Kratzer möchte wissen, ob Erster Bürgermeister 
Eder etwas wegen des ausgeschriebenen Wettbewerbs „Star-
ter-Kit-100 blühende Kommunen“ unternommen hat. Erster 
Bürgermeister Eder entgegnet, dass die personelle Aufstellung 
der Gemeindearbeiter dies nicht zulassen würde. 

Rückschnitt
Gemeinderätin Kratzer weist darauf hin, dass wieder zu früh 
die Frühblüher zurückgeschnitten wurden, obwohl der Rück-
schnitt der Frühblüher auch nach dem 1. März maßvoll erfol-
gen kann. Erster Bürgermeister Eder nimmt dies zur Kenntnis 
und entgegnet, dass selbst Landschaftsgärtner Rückschnitte 
gemacht haben, die weitaus radikaler vorgegangen sind als die 
Gemeindearbeiter.

Leinenplicht bei Hunden
Gemeinderat Fleischmann fragt nach, ob in der Gemeinde  
Tuchenbach eine Leinenpflicht für Hunde besteht. Erster Bür-
germeister Eder verneint dies und informiert, dass die Hunde-
steuersatzung demnächst überarbeitet wird. 

Spielgeräte
Gemeinderat Fleischmach möchte wissen, wann die Spielgeräte 
überarbeitet werden und der TÜV abgenommen wird. Herr Lau-
terbach möchte mit der Firma einen Termin finden, bevor das 
Frühjahr kommt. 

Aufhebung aus dem nichtöffentlichen Teil der Sitzung 
vom 06.12.2021

Kläranlage; Vergabe Wartungsarbeiten Gebläse, Beratung 
und Beschluss
Beschluss:
Der Gemeinderat Tuchenbach vergibt den Auftrag zur Wartung 
des Gebläses Delta Blower G5 in der Kläranlage zum Bruttopreis 
von 1.824,48 € an die Firma AERZEN Deutschland GmbH & Co. 
KG, Reherweg 28 in 31855 Aerzen.

Kläranlage; Ausschreibung der Arbeiten für das Prozessleit-
system und Betriebstagebuch, Aufrüstung der Mischwas-
serentlastungsanlagen, Überwachungsausrüstungen sowie  
Erdungsarbeiten; Beratung und Beschluss
Beschluss:
Der Gemeinderat Tuchenbach nimmt Kenntnis von den anste-
henden Arbeiten für das Prozessleitsystem und Betriebstage-
buch, Aufrüstung der Mischwasserentlastungsanlagen, Über-
wachungsausrüstungen sowie Erdungsarbeiten im Zusam-
menhang mit der Kläranlage Tuchenbach und beschließt, die 
genannten Maßnahmen durch die Verwaltung, in Zusammen-
arbeit mit dem Ing.-Büro für Tiefbau WAGNER GmbH ausschrei-
ben zu lassen.
Die anfallenden Kosten sind im Haushalt 2022 zu berücksich-
tigen.

Grunderwerb Kreisverkehr; Kaufpreisfestsetzung, Beratung 
und Beschluss
Der Kreisverkehr am Ortseingang von Tuchenbach wurde seit 
dem Bau nicht vollständig vermessen. Vor wenigen Wochen 
hat nun ein Vermessungstermin stattgefunden, bei dem Teile 
der Straße und des angrenzenden Rad- und Fußwegs aus dem 
Grundstück Fl.Nr. 82 herausgemessen wurden.

 Der Gemeinderat Tuchenbach beschließt, die neu herausge-
messene Teilfläche aus Fl.Nr. 82 mit einer Größe von 447 m² zu 
je 55,00 € vom Eigentümer zu erwerben.
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Änderung der Friedhofs- und Bestattungssatzung

Erste Änderung der Friedhofs- und Bestattungssatzung über 
die Benutzung des Friedhofs und der Bestattungseinrichtun-

gen der Gemeinde Tuchenbach vom 01.10.2017
(Erste Änderung der Friedhofs- und Bestattungssatzung)

vom 22.02.2022

Aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 und 2 und Abs. 
2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) erlässt 
die Gemeinde Tuchenbach folgende Satzung:

§ 1
§ 8  der Friedhofs- und Bestattungssatzung wird durch nach-
folgenden Paragraphen ersetzt: 

„§ 8 Gewerbliche Tätigkeiten auf dem Friedhof
(1) Aus Gründen des Erhalts der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung bedürfen Gewerbetreibende, die Gräber ausheben 
und verfüllen sowie Grabmale und Grabeinfassungen errich-
ten, bearbeiten oder entfernen, für ihre Tätigkeit auf dem 
gemeindlichen Friedhof der vorherigen Zulassung durch die 
Gemeinde. Die Zulassung ist schriftlich oder im Wege der elek-
tronischen Verfahrensabwicklung zu beantragen.
(2) Die Zulassung nach Abs. 1 wird nur Gewerbetreibenden 
erteilt, die in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hin-
sicht geeignet und zuverlässig sind. Fachlich geeignet zur Er-
richtung von Grabmalen und Einfassungen sind Gewerbetrei-
bende, die aufgrund ihrer Ausbildung in der Lage sind, unter 
Beachtung der örtlichen Gegebenheiten des Friedhofes die 
angemessene Gründungsart zu wählen und nach dem in der 
Satzung genannten technischen Regelwerk die erforderlichen 
Fundamentabmessungen zu berechnen. Die Gewerbetreiben-
den müssen in der Lage sein, für die Befestigung der Grab-
malteile das richtige Befestigungsmittel auszuwählen, zu di-
mensionieren und zu montieren. Ferner müssen sie die Stand-
sicherheit von Grabmalanlagen beurteilen können und fähig 
sein, mit Hilfe von Messgeräten die Standsicherheit zu kont-
rollieren und zu dokumentieren. Personen, die unvollständige 
Anzeigen bzw. nicht korrekt dimensionierte Abmessungen 
von sicherheitsrelevanten Bauteilen bei der Anzeige benen-
nen oder sich bei der Ausführung der Fundamentierung und 
der Befestigung der Grabmalteile nicht an die in der Anzeige 
genannten Daten halten, werden als unzuverlässig eingestuft. 
Gewerbetreibende, die Gräber ausheben und verfüllen, müs-
sen über geeignetes Gerät verfügen und insbesondere die 
„Allgemeinen Vorschriften für Sicherheit und Gesundheits-
schutz (VSG)“, die hierzu ergangenen Richtlinien der Sozial-
versicherung Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) 
sowie die Vorschriften des Gemeinde-Unfall-Versicherungs-
verbandes (GUV) kennen und beachten. Eine entsprechende 
Erklärung über die Erfüllung der vorstehenden Anforderungen 
durch den Antragsteller in Bezug auf die jeweilige Dienstleis-
tung ist dem Antrag auf Zulassung ebenso beizufügen wie ein 
Nachweis über den Abschluss einer Haftpflichtversicherung, 
die Schäden nach Abs. 8 abdeckt.

(3) Der Antragsteller erhält einen Zulassungsbescheid, der 
auch als Ausweis für die Berechtigung zur Vornahme der Ar-
beiten (Berechtigungsschein) gilt und dem Friedhofspersonal 
auf Verlangen vorzuzeigen ist. Der Berechtigungsschein ist wi-
derruflich, er kann von Bedingungen abhängig gemacht oder 
mit Auflagen verbunden werden. Wer ohne Berechtigungs-
schein im Friedhof arbeitet, kann vorbehaltlich weiterer Maß-
nahmen des Friedhofs verwiesen werden.
(4) Über den Antrag entscheidet die Gemeinde innerhalb einer 
Frist von drei Monaten. Hat die Gemeinde nicht innerhalb der 
festgelegten Frist von drei Monaten entschieden, gilt die Zu-
lassung als erteilt.
(5) Gärtner und sonstige Gewerbetreibende haben die Aus-
übung ihrer gewerbsmäßigen Tätigkeit der Gemeinde anzu-
zeigen. Die Anzeige hat mindestens eine Woche vor Aufnah-
me der Tätigkeit schriftlich zu erfolgen. Die Ausübung der ge-
werbsmäßigen Tätigkeit kann versagt werden, wenn die ord-
nungsgemäße Ausführung nicht gewährleistet ist oder wenn 
trotz Abmahnung mehrfach gegen die Friedhofssatzung oder 
Anordnung der Friedhofsverwaltung verstoßen wird. Ein ein-
maliger schwerwiegender Verstoß ist ausreichend.
(6) Gewerbetreibende mit Niederlassung in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum, die im Inland nur vorübergehend tätig sind, ha-
ben die Aufnahme ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof anzuzei-
gen. Abs. 1 bis 5 sind nicht anwendbar.
(7) Die Vorschriften des Verfahrens über einen einheitlichen 
Ansprechpartner und über die Möglichkeit der elektronischen 
Abwicklung des Verfahrens nach dem Bayerischen Verwal-
tungsverfahrensgesetz sind anwendbar (Art. 6 und 8 DLRL; 
Art. 71a bis 71e BayVwVfG).
(8) Die gewerblich Tätigen haften für alle Schäden, die sie oder 
ihre Gehilfen im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem 
Friedhof schuldhaft verursachen.
(9) Die Friedhofswege dürfen nur mit Erlaubnis der Friedhofs-
verwaltung (Antrag nach § 7 Abs. 4) mit den für die Ausführung 
der Arbeiten oder für den Transport von Arbeitsmitteln erfor-
derlichen Fahrzeugen befahren werden. Die zulässige Höchst-
geschwindigkeit im Friedhofsbereich beträgt Schritttempo. 
Bei anhaltendem Tau- oder Regenwetter kann die Friedhofs-
verwaltung das Befahren der Friedhofswege mit Fahrzeugen 
untersagen.“

§ 2
§ 25 der Friedhofs- und Bestattungssatzung wird durch nach-
folgenden Paragraphen ersetzt: 

„§ 25 Friedhofs- und Bestattungspersonal“
(1) Die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Bestattung 
stehenden Verrichtungen auf dem gemeindlichen Friedhof ob-
liegen, dem durch die Hinterbliebenen beauftragten und von der 
Gemeinde Tuchenbach zugelassenen Bestattungsunternehmen.  
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Dies gilt insbesondere für
a)   das Ausheben und Verfüllen des Grabes,
b)   das Versenken des Sarges, 
c)   die Beisetzung von Urnen,
d)   die Überführung des Sarges/der Urne von der Halle zur 

Grabstätte einschließlich der Stellung der Träger,
e)   die Ausgrabung und Umbettung (Exhumierung von Leichen 

und Gebeinen sowie Urnen) einschließlich notwendiger 
Umsargungen,

f)   das Ausschmücken des Aufbahrungsraums und der Ausseg-
nungshalle (Grundausstattung mit Trauerschmuck).“

Die aufgezählten Tätigkeiten dürfen im Auftrag der Hinterblie-
benen ausschließlich durch die von der Gemeinde Tuchenbach 
zugelassenen Bestatter im Sinne des § 8 durchgeführt werden.

Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft.

Tuchenbach, 22.02.2022
Gemeinde Tuchenbach
Leonhard Eder, Erster Bürgermeister

Änderung der Gebührensatzung 
zur Friedhofs- und Bestattungssatzung

Erste Änderung der Gebührensatzung zur Satzung der  
Gemeinde Tuchenbach über die gemeindlichen Bestattungs-

einrichtungen - Friedhofs- und Bestattungssatzung vom  
29. September 2011

(Erste Änderung der Gebührensatzung zur Friedhofs-  
und Bestattungssatzung)

vom 22.02.2022

Aufgrund der Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes  
-  KAG  -  (BayRS 2024-1-I) erlässt die Gemeinde Tuchenbach, 
folgende Satzung:

§ 1
§ 9 Abs. 1 wird ersatzlos gestrichen.

§ 2
§ 10 Nrn. 1, 2, 3 und 5 werden ersatzlos gestrichen.

Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft.

Tuchenbach, 22.02.2022
Gemeinde Tuchenbach
Leonhard Eder, Erster Bürgermeister

Aktion Saubere Landschaft

Aktion „Saubere Landschaft“

Am Samstag, den 12. März 2022, war es wieder soweit für die 
Aktion „Saubere Landschaft“ in Tuchenbach. Dieses Jahr waren 
es so viele Teilnehmer wie schon lange nicht mehr, darunter 
viele Kinder und Jugendliche. Sie durchstreiften mit Arbeits-
handschuhen und Müllsäcken das Gemeindegebiet, um acht-
los weggeworfene Abfälle einzusammeln. Bei bestem Wetter 
schwärmten die Teilnehmer mit Unterstützung der Gemein-
dearbeiter in 5 Gruppen mit Fahrzeugen vom Bauhof in alle 
Richtungen aus. Durch das gestiegene Umweltbewusstsein 
der Bürger blieben die spektakulären Umweltsünden wie zum 
Beispiel abgefahrene Autoreifen oder alte Fahrräder diesmal 
aus. Am Ende freuten sich die Teilnehmer über Urkunden, die 
vom Ersten Bürgermeister Eder übergeben wurden. Bedingt 
durch die Pandemie konnte das gemeinsame Mittagessen 
nicht stattfinden, stattdessen erhielten die Teilnehmer ein 
Lunchpaket, das vom Landkreis Fürth gespendet wurde. 
Vielen Dank an alle Helfer!

Anzeige

Redaktionsschluss  
für die Ausgabe  

Mai ist der  
10. April 2022

Wir suchen zur Unterstützung für unser Unternehmen einen  

MONTEUR (m/w/d) für die Montage auf Tagesbaustellen 
im näheren Umkreis.

IHRE AUFGABEN
• Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung als Metallbauer, 
Schlosser oder Zimmerer • Führerschein erforderlich

IHRE VORTEILE
 Leistungsorientierte Vergütung und unbefristete Anstellung

Ihre Bewerbungs-Unterlagen schicken Sie bitte an: 
per Post: Speer GmbH & Co. KG, Waldstraße 15, 91448 Emskirchen 
per E-Mail: speer-info@t-online.de

 Wir sind ein Familienunternehmen aus 
Emskirchen – Ihr Partner für Terrassendächer, 
Balkongeländer und Wintergärten.
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Aktuelles aus Tuchenbach

Im Bürgerhaus ist die
Kegelbahn ab sofort wieder geöffnet!!

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass die Bäckerei 
Geuder ab sofort die Bewirtung der Kegelbahn übernom-
men hat. Das Team der Bäckerei nimmt Ihre Reservierungen 
gerne unter der Telefonnummer 0911/97595757 entgegen. 

Gut Holz!

Termine im April 2022 

Datum Tag Veranstaltung Zeit Ort

04.04. MO Lauftreff 08:30 Bürgerhaus

Yoga 09:45-
11:15

Bürgerhaus

05.04. DI Besprechung 10:00 Container

Bastel und  
Handarbeitsgruppe

18:00-
20:00

Container

06.04. MI Altenkreis 14:00 Bürgerhaus

11.04. MO Lauftreff 08:30 Bürgerhaus

12.04. DI Bastel und  
Handarbeitsgruppe

18:00-
20:00

Container

13.04. MI Damenspieletreff 14:00 Container

18.04. MO Lauftreff 08:30 Bürgerhaus

19.04. DI Bastel und  
Handarbeitsgruppe

18:00-
20:00

Container

25.04. MO Lauftreff 08:30 Bürgerhaus

Yoga 09:45-
11:15

Bürgerhaus

AWO Senioren-
nachmittag

14:00 Bürgerhaus

26.04. DI Bastel und  
Handarbeitsgruppe

18:00-
20:00

Container

27.04. MI Damenspieletreff 14:00 Container

28.04. DO Stammtisch - Bingo 14:30 Bürgerhaus

Senioren Tuchenbach

SeniorenTEAMnachrichten

Liebe Tuchenbacher Senioren*innen,

endlich können wir hoffen, dass Begegnungen wieder möglich 
sind.

Wir laden Sie für den 28. April um 14.30 Uhr zu unserem  
Senioren Stammtisch im Bürgerhaus ein.

Lange haben wir uns nicht mehr gesehen und freuen uns bei 
Kaffee und Kuchen auf ein gemütliches Beisammensein.

Wir wünschen Ihnen Frohe Ostern, Gesundheit und alles Gute
Das SeniorenTEAM Tuchenbach
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Gemeindliche Jugendarbeit

Kontakt: 
Jugendpflegerin Laura Kundinger 
E-Mail: jugendpflege@tuchenbach.de 

 
Mobil: 0176 47081607 
 

 
        top_jugend 
        TOP_jugend 
        top_jugend#1867 
 

 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Auch dieses Jahr finden wieder  im 
Landkreis Fürth statt. In Tuchenbach seid ihr zu zwei 
Veranstaltungen eingeladen: 

"Dein individuelles Mensch-ägere-dich-nicht!" 

"Auf der Suche nach kleinen Schätzen in Tuchenbach!" 

 
Anmeldung ab sofort: 
www.unser-ferienprogramm.de/obermichelbach  
 
Weitere Angebote gibt es im Flyer, erhältlich im Rathaus 
Tuchenbach und im Jugendtreff Tuchenbach. 

 
 

Während der MMääddcchheennnnaacchhtt  verbringen wir wieder einen 
spannenden Abend und Nacht miteinander. Wir bieten euch 
Workshops zum Basteln, Werken und Kreativwerden an. 
Natürlich findet die traditionelle Wellnessoase auch statt. 
Schlafen ist erlaubt aber alle Nachteulen dürfen bis zum 
Morgengrauen Filme anschauen. 

Wo? 

Alte Post Langenzenn, Denkmalplatz 1  

Anmeldung ab sofort:  

www.unser-ferienprogramm.de/langenzenn 

 

Öffnungszeiten 
Jugendtreff: 
 
 
Mittwoch 
15:00 – 19:00 Uhr 
 
Freitag 
15:00 – 20:00 Uhr 
20:00 – 22:00 Uhr nach 
Absprache ab 15 Jahren 
 
Adresse: 
 
Herzogenauracher Straße 1 
Im Container 
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Sportfreunde 

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

Liebe Sportfreunde!

Unsere diesjährige 
ordentliche Mitgliederversammlung findet
am Freitag, den 08. April 2022 um 19:00 Uhr
 in unserem Sportheim statt.

TAGESORDNUNG.
1. Begrüßung durch die Vorsitzende
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Bericht des 1. Vorstandes
4. Bericht der Abteilungs- / Spartenleiter
5. Bericht Homepage + Medienarbeit
6. Bericht des Schatzmeisters
7. Bericht der Kassenprüfer
8. Aussprache über die Vorstandsberichte
9. Entlastung der Vorstandschaft
10. Neuwahl der Vorstandschaft
11. Verschiedenes, Wünsche und Anträge
12. Verlesen und genehmigen des Protokolls

Die endgültige Tagesordnung liegt eine Stunde vor Beginn der 
Jahreshauptversammlung aus. 

Bitte nehmt an dieser Versammlung teil. Hier habt Ihr die Ge-
legenheit euch über die Situation Eures Vereins zu unterrich-
ten und über dessen Zukunft mitzubestimmen! Weiter wer-
den wir gemeinsam das vergangene Vereinsjahr betrachten.
Um zahlreichen Besuch und pünktliches Erscheinen wird  
gebeten. 
Die Sitzung findet unter den zum Zeitpunkt gültigen /  
vorgegebenen Corona-Regelungen statt!!

Mit sportlichen Grüßen
gez. Ursula Wulf
Sportfreunde Tuchenbach (1. Vorstand)

Bücherei Tuchenbach

Frühling und Ostern, schöne 
Momente im Monat April 2022. 
Wenn die Sonne wieder länger 
scheint, verbringen wir gerne 
mehr Zeit draußen. Vielleicht 
macht es auch Lust zu einem 
guten Buch zu greifen.

Unsere „Neuen“ im Katalog

Das Team der Bücherei Tuchenbach wünscht allen ein geseg-
netes Osterfest. In den Osterferien (11.04.2022-22.04.2022) 
schließt die Bücherei. Gerne nutzen Sie unseren Lieferservice 
(immer mittwochs) mit der Vorbestellung im Katalog oder  
telefonisch unter 0163/87 59 59 9. 
Herzliche Grüße
Team der Bücherei 
Schulplatz 2, 90587 Tuchenbach
Buecherei-Tuchenbach@web.de 
Online-Katalog: eopac.net/Tuchenbach, hier steht alles zu den 
Zutrittsregeln, Wichtiges und Neues.

Anzeige

seit
mehr  als

Jahren

PETER KÖNIG - HEIZUNG SANITÄR

Öl/Gasheizungen • Brennwertanlagen • Pelletheizungen 
Solaranlagen • Tankanlagen • Bäder • Energieberatung 

Planung • Einbau • Gewässerschutzfachbetrieb §19 l WHG

Günsdorfer Weg 2 • 90587 Obermichelbach
Tel 0911/765476 • Fax 0911/7659726

Mail: Peter--Koenig@t-online.de

Heizungsbau GmbH
Ringweg 13, 90587 Obermichelbach/R. Tel. 0911 76 25 28
Erfahrungen mit der energiesparenden Brennwerttechnik seit 1985

                   Ölheizungen          Brennwerttechnik
              Pelletheizungen          Solaranlagen
               Wärmepumpen          Gasheizungen
        Heizungswartungen          Festbrennstoffheizungen
             Tankreinigungen          Komplettbäder
                             Sanitär          Fliesenarbeiten

Seit über 40 Jahren

Horst 

Seit über 50 Jahren 

Horst 

 

 
      H e i z u n g s b a u  G m b H  
 
 

 Öl- und Gasheizungen Sanitär 
 Brennwerttechnik  Hebeanlagen 
 Wärmepumpen            Enthärtungsanlagen 
 Biomasseheizungen           Solaranlagen 
 Heizungswartungen  Komplettbäder 
 
Bruckleite 6              90587 Veitsbronn             Tel. 0911 76 25 28 
www.heizungsbau-eichhorn.de     info@heizungsbau-eichhorn.de 

 
 

 

Seit über 50 Jahren 

Horst 

 

 
      H e i z u n g s b a u  G m b H  
 
 

 Öl- und Gasheizungen Sanitär 
 Brennwerttechnik  Hebeanlagen 
 Wärmepumpen            Enthärtungsanlagen 
 Biomasseheizungen           Solaranlagen 
 Heizungswartungen  Komplettbäder 
 
Bruckleite 6              90587 Veitsbronn             Tel. 0911 76 25 28 
www.heizungsbau-eichhorn.de     info@heizungsbau-eichhorn.de 
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Datum Uhrzeit Veranstalter Veranstaltung Ort

02.04. 14.00 Kulibo Osterbacken Bürgerhaus

04.04. 20.00 Gemeinde Gemeinderatssitzung Bürgerhaus

06.04. 19.00 Bayer. Bauernverband Landfrauentreff Das Gasthaus

06.04. 14.00 Evang. Kirche Altenkreis Bürgerhaus

07.04. 19.30 Verein f. Obst-, Garten-
bau u. Landespflege

Jahreshauptversammlung Gasthaus Kalb

08.04. 19.00 Sportfreunde Jahreshauptversammlung Sportplatz

12.04. 19.00 Evang. Kirche Passionsandacht Friedenskirche

15.04. 10.15 Evang. Kirche Karfreitagsgottesdienst mit Abend-
mahl

Friedenskirche

17.04. 10.15 Evang. Kirche Ostergottesdienst mit Abendmahl Friedenskirche

25.04. 20.00 Gemeinde Gemeinderatssitzung Bürgerhaus

25.04. 14.00 AWO Ortsverein Seniorennachmittag Bürgerhaus

30.04. 10.00 TCT Eröffnungsturnier Tennisplatz

Bitte fragen Sie beim jeweiligen Veranstalter nach, ob die Veranstaltung tatsächlich stattfindet.

Kalender Tuchenbach

Einladung an alle Vereinsmitglieder 
zur Jahreshauptversammlung 2022 

am Donnerstag, 07. April 2022 um 19:30 Uhr 
im Gasthaus Kalb

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Bericht des Vorstandes
4. Kassenbericht
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung des Vorstandes
7. Wahl der gesamten Vorstandschaft
8. Sonstiges, Wünsche, Anträge

Tuchenbach im März 2022
Horst Hegendörfer
1. Vorstand

Verein für Obst-, Gartenbau und LandespflegeGemeindliche Nachbarschaftshilfe

Die Nachbarschaftshilfe Tuchenbach hatte dank engagierter 
und freundlicher Ehrenamtlicher erste Einsätze. Vielen Dank 
dafür! 
Für alle an der Nachbarschaftshilfe Tuchenbach interessierten 
Bürger findet ein Treffen im Bürgerhaus statt. Hier gibt es Platz 
und Raum für einen Austausch, Fragen und Anregungen. 

Wann und wo? 22.04.2022 um 19:30 Uhr 
im Bürgerhaus, Birkenstraße 2

Wir suchen weiterhin engagierte und freundliche Ehren-
amtliche, die unsere Mitbürger bei kleinen Aufgaben im Alltag 
unterstützen können.

Aktuell wird gesucht:
-   geduldige Personen, die fit im Umgang mit 

digitalen Medien sind
-   hilfsbereite Personen,  die Unkräuter entfernen

Kontakt: 
Laura Kundinger 
Telefon  0176 47081607 tägl. 14:00 - 18:30 Uhr 
Mail nachbarschaftshilfe@tuchenbach.de 
Facebook Nachbarschaftshilfe Tuchenbach 
Instagram nachbarschaftshilfetuchenbach



Anzeigen

Qualitä
tshandwerk 

braucht gute Mitarbeiter!

Markus Barth GmbH
Pegnitzstraße 31, 90762 Fürth
Telefon: 0911 / 96 04 34 20
www.barthhaustechnik.de

                   STELLEN 
            SIE SICH VOR...    
   

EXKLUSIVER
PARTNER

Wir suchen (m/w/d)

Wir freuen uns auf Ihre 
aussagekräftige Bewerbung 

per Mail oder Post.

Sanitär-              
und Heizungs-

monteure

Kundendienst-
monteure

Azubi für 
Sanitär und 

Heizung



Anzeige

Große Inspektion bis 1,6 Stunden Arbeitsaufwand

Ihr verlässlicher Partner der Region!

Wir gratulieren 
     zum Jubiläum!55 55


